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Organisationsregelung
für die wissenschaftliche Einrichtung

Romanisches Seminar
im Fachbereich 05 – Philosophie und Philologie

der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Der Fachbereichsrat des Fachbereichs Philosophie und Philologie hat am 24. September
2025 die nachfolgende Organisationsregelung beschlossen. Die Beschlussfassung des
Senats ist nach Maßgabe des Senatsbeschlusses vom 17.12.2021 erfolgt.

Inhaltsübersicht

§  1 Geltungsbereich
§  2 Aufgaben
§  3 Angehörige
§  4 Leitung
§  5 Mitglieder des Leitungskollegiums
§  6 Amtszeit und Wahl
§  7 Aufgaben des Leitungskollegiums
§  8 Geschäftsführende Leitung
§  9 Aufgaben der Geschäftsführenden Leitung
§ 10 Unterstützung des Leitungskollegiums
§ 11 Einrichtungsversammlung
§ 12 Sitzungen und Beschlussfassung des Leitungskollegiums
§ 13 Anhörung und Vortrag
§ 14 Inkrafttreten

§ 1
Geltungsbereich

Diese Organisationsregelung gilt für die wissenschaftliche Einrichtung „Romanisches
Seminar“ im Fachbereich Philosophie und Philologie der Johannes Gutenberg-Universität
Mainz (JGU).

§ 2
Aufgaben

Die Einrichtung dient mit ihren Fächern bzw. Lehrangeboten in Französisch, Italienisch,
Portugiesisch, Rumänisch und Spanisch der Forschung, der Lehre und dem Studium sowie
der Fort- und Weiterbildung. Zugleich fördert die Einrichtung unter Beachtung des
Außenvertretungsrechts der Präsidentin oder des Präsidenten die Visibilität ihrer vertretenen
Fachkulturen durch Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit innerhalb und außerhalb der
Universität.
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§ 3
Angehörige

(1) Angehörige der Einrichtung sind alle durch Stellenplan oder anderweitig ihr zugeordneten
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer1, akademische Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung sowie die
Studierenden und eingeschriebenen Promovierenden mit einem dieser Studienfächer
Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Rumänisch oder Spanisch.

(2) Die Mitgliedschaft in einem Leitungskollegium schließt die Mitgliedschaft in einem
weiteren Leitungskollegium einer wissenschaftlichen Einrichtung aus. Hiervon unberührt
bleibt die entsprechende Mitgliedschaft im Gutenberg Lehrkolleg bzw. in vergleichbaren
Einrichtungen, die nicht hauptsächlich bzw. grundständig universitäre Lehre und
Forschung betreiben.

§ 4
Leitung

Die Einrichtung wird kollegial und befristet geleitet (Leitungskollegium).

§ 5
Mitglieder des Leitungskollegiums

Dem Leitungskollegium gehören

a) alle der Einrichtung zugeordneten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer
(Gruppe 1; gegenwärtig sind das sieben Personen)

b) eine Studierende oder ein Studierender (Gruppe 2),
c) drei akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Gruppe 3) und
d) eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter in Technik und Verwaltung (Gruppe 4)

stimmberechtigt an. Das Leitungskollegium kann unterstützend die administrative
Institutsgeschäftsführung (Gruppe 4; ohne Stimmrecht) hinzuziehen.

Bei Festlegung der Anzahl der Mitglieder des Leitungskollegiums ist darauf zu achten, dass
alle Gruppen angemessen repräsentiert sind und gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 der Ordnung über
die Organisation wissenschaftlicher Einrichtungen und Betriebseinheiten die
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer über die Mehrheit der Stimmen verfügen.
Im Falle einer vorübergehenden Nichtbesetzung von Hochschullehrerstellen ist die Anzahl
der stimmberechtigten Mitglieder der übrigen Gruppen unter Beachtung der Mehrheit der
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer ggf. anzupassen. Hierbei wird als Grundsatz
festgehalten, dass bei Reduktion der Anzahl der stimmberechtigen Mitglieder der Gruppe 1
die Mitglieder anderer Gruppen lediglich das Stimmrecht verlieren, aber als beratendes
Mitglied im Leitungskollegium verbleiben.

§ 6
Amtszeit und Wahl

(1) Sofern alle der Einrichtung angehörenden Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer

1 Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren sowie Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren bzw.
diesen Funktionen uneingeschränkt gleichgestellten Personen.
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dem Leitungskollegium angehören, ist deren Amtszeit unbefristet. Die Amtszeit der
akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Technik und Verwaltung beträgt drei Jahre, die der studentischen
Mitglieder ein Jahr.

(2) Die studentischen Mitglieder werden aufgrund des Vorschlags der zuständigen Fach-
schaft (Fachschaftsrat), die übrigen Mitglieder jeweils auf Grund von Vorschlägen aus
dem Kreis der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung vom Fachbereichsrat
bestellt.

§ 7
Aufgaben des Leitungskollegiums

(1) Das Leitungskollegium berät und entscheidet in Angelegenheiten der Einrichtung von
grundsätzlicher Bedeutung. Das Leitungskollegium hat insbesondere

a) die der Einrichtung zugewiesenen Stellen und Mittel zu verteilen,
b) über die Aufgaben und Zuordnung der akademischen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung sowie der
studentischen Hilfskräfte zu befinden.

c) über Vorschläge für die Besetzung von Stellen für akademische Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung sowie der
studentischen Hilfskräfte zu beschließen. Ist die Stelle dem Aufgabenbereich einer
Hochschullehrerin oder eines Hochschullehrers oder eines bzw. einer Angehörigen
des sonstigen wissenschaftlichen Personals zugewiesen, bedarf es deren bzw.
dessen Zustimmung.

d) den Lehrbetrieb zu organisieren sowie bei der Erarbeitung von Prüfungsordnungen
und Studienplänen mitzuwirken.

Soweit Personal und Sachmittel nicht dem Aufgabenbereich einer Hochschullehrerin
oder eines Hochschullehrers oder einer bzw. eines Angehörigen des sonstigen
wissenschaftlichen Personals zugeordnet werden, verfügt hierüber die
Geschäftsführende Leitung nach pflichtgemäßem Ermessen.

(2) Zusagen aus Berufungsvereinbarungen und Bleibeverhandlungen sowie die
Zuständigkeiten anderer Stellen bleiben im Zeitraum ihrer Gültigkeit unberührt.

(3) Anträge auf Drittmittelförderung, für die Mittel der Einrichtung in Anspruch genommen
werden sollen, bedürfen der Zustimmung des Leitungskollegiums.

§ 8
Geschäftsführende Leitung

Das Leitungskollegium wählt aus seiner Mitte einen Universitätsprofessor bzw. eine
Universitätsprofessorin zur Geschäftsführenden Leitung in der Regel für ein Jahr. Die Wahl
einer Stellvertretung ist zulässig.
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§ 9
Aufgaben der Geschäftsführenden Leitung

(1) Die Geschäftsführende Leitung vertritt die Einrichtung nach außen. Die Vorschrift des
§ 80 Abs. 1 HochSchG bleibt unberührt. Die Geschäftsführende Leitung sitzt dem
Leitungskollegium vor.

(2) Die Geschäftsführende Leitung übt das Hausrecht nach Maßgabe der universitären
Hausordnung aus. Die Vorschrift des § 80 Abs. 3 HochSchG bleibt unberührt.

(3) Die Geschäftsführende Leitung ist Vorgesetzte oder Vorgesetzter des Personals der
Einrichtung, soweit es nicht anderweitig zugeordnet ist.

(4) Im Übrigen ergeben sich die Aufgaben der Geschäftsführenden Leitung aus den
Bedürfnissen der Einrichtung im Einzelfall. Auf die in Anlage beigefügten „Hinweise für
ergänzende Aufgaben der Geschäftsführenden Leitung“ wird aufmerksam gemacht.

(5) Die Geschäftsführende Leitung kann in dringenden, unaufschiebbaren Angelegenheiten,
die in die Zuständigkeit des Leitungskollegiums fallen, vorläufige Maßnahmen ergreifen.
Das Leitungskollegium ist unverzüglich zu unterrichten. Dieses kann die vorläufige
Entscheidung oder Maßnahme aufheben, es sei denn, sie war aus Rechtsgründen
geboten oder es sind durch ihre Ausführung bereits Rechte Dritter entstanden.

§ 10
Unterstützung des Leitungskollegiums

Alle Angehörigen der Einrichtung sind verpflichtet, im Bedarfsfalle das Leitungskollegium bei
der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen.

§ 11
Einrichtungsversammlung

(1) Das Leitungskollegium informiert in regelmäßigen Abständen und nach Bedarf alle
Angehörigen der Einrichtung über die Einrichtung betreffende Fragen von allgemeinem
Interesse und nimmt Anregungen entgegen.

(2)  Die Einrichtungsversammlung wird von der Geschäftsführenden Leitung einberufen und
geleitet. Mindestens 20 Angehörige der Einrichtung können die Einberufung einer
solchen Versammlung verlangen.

§ 12
Sitzungen und Beschlussfassung

des Leitungskollegiums

(1) Die Sitzungen des Leitungskollegiums finden regelmäßig und nach Bedarf statt.
Beantragen wenigstens fünf Mitglieder des Leitungskollegiums dessen Einberufung,
muss die Geschäftsführende Leitung innerhalb einer Woche nach Eingang des Antrags
zu einer Sitzung laden. Diese muss innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des
Antrags stattfinden.
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(2) Das Leitungskollegium soll nach Möglichkeit seine Beschlüsse einvernehmlich fassen.
Kommt ein einvernehmlicher Beschluss nicht zustande, entscheidet die Mehrheit der
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme der Geschäftsführenden Leitung, wenn offen abgestimmt wird; sonst gilt
Stimmengleichheit als Ablehnung.

§ 13
Anhörungen und Vortrag

(1) Vor Entscheidungen, die geeignet sind, in Rechte der Angehörigen der Einrichtung ein-
zugreifen, ist diesen Gelegenheit zur Anhörung zu geben.

(2) Alle Angehörigen der Einrichtung haben das Recht, sie persönlich betreffende
Angelegenheiten oder Fragen ihrer Arbeitsbedingungen der Geschäftsführenden Leitung
vorzutragen.

§ 14
Inkrafttreten

Die Organisationsregelung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Veröffentlichungsblatt
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz in Kraft. Gleichzeitig tritt die Organisations-
regelung vom 25. Juli 2006 außer Kraft.

Mainz, den 01. Oktober 2025

Universitätsprofessor
Dr. Georg Krausch

- Präsident -
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Hinweise

für ergänzende Aufgaben

der Geschäftsführenden Leitung

Die Geschäftsführende Leitung nimmt folgende Aufgaben wahr:

1. Aufstellung eines Geschäftsverteilungsplans für die Einrichtung im Benehmen mit der
Dekanin oder dem Dekan und den betroffenen Hochschullehrerinnen oder
Hochschullehrern.

2. Information der Dekanin oder des Dekans über den Schriftverkehr der Einrichtung in
allen wesentlichen Angelegenheiten mit Organen und Gremien und anderen wissen-
schaftlichen Einrichtungen und Betriebseinheiten. Der Schriftverkehr an das
Präsidium erfolgt über die Dekanin oder den Dekan; der Schriftverkehr an Dienst-
stellen der Landesregierung erfolgt über die Dekanin oder den Dekan und über das
Präsidium.

3. Organisation der Studienberatung.

4. Organisation der Entgegennahme der Urlaubsanträge der akademischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik
und Verwaltung der Einrichtung und gegebenenfalls befürwortende Weiterleitung an
die Personalabteilung der JGU nach Einholung des Einverständnisses der
Vorgesetzten oder des Vorgesetzten. Die Befürwortung kann verweigert werden,
wenn andernfalls die Funktionsfähigkeit der Einrichtung nicht gewährleistet werden
kann. Es ist eine Urlaubsliste zu führen.

5. Organisation der Entgegennahme der Krankmeldungen (Veränderungsanzeigen) der
akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (sofern diese direkt der
Geschäftsführenden Leitung unterstehen) und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Technik und Verwaltung und Weiterleitung an die Personalabteilung der JGU.
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Erste Ordnung
des Fachbereichs 03 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

zur Änderung der
Ordnung des Fachbereichs 03 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

für die Verleihung des Akademischen Grades „Doctor iuris (Dr. iur.)”
Vom 8. Oktober 2026

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 1 und des § 86 Abs. 2 Nr. 3 des
Hochschulgesetzes (HochSchG) vom 23. September 2020 (GVBl. S. 461), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 26. November 2024 (GVBl. S. 373, 377), hat der Fachbereichsrat des
Fachbereichs Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität
Mainz am 22. Januar 2025 folgende Ordnung zur Änderung der Ordnung des Fachbereichs
03 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz für die Verleihung des Akademischen Grades
„Doctor iuris (Dr. iur)“ beschlossen Diese Ordnung hat der Präsident der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz mit Schreiben vom 25.September 2025 genehmigt. Sie wird hiermit bekannt
gemacht.

Artikel 1

Die Ordnung des Fachbereichs 03 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz für die
Verleihung des Akademischen Grades „Doctor iuris (Dr. iur)“ vom 28. März 2023
(Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Nr. 03/2023, S. 213), wird
wie folgt geändert:

1. In § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 wird nach dem Wort „Mainz“ das Semikolon durch einen Punkt
ersetzt und im Anschluss an diesen Punkt folgender Satz eingefügt: „Dies schließt
Professorinnen und Professoren des Fachbereichs 03, die in den Ruhestand getreten sind,
ein.“

2. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Nr. 2 werden die Wörter „oder zweiten“ gestrichen. Nach dem Wort „Prüfung“
werden die Wörter „oder der zweiten juristischen Staatsprüfung“ eingefügt.

b) In Abs. 2 werden in Satz 1 nach den Wörtern „Abs. 1 Nr. 1“ die Wörter „und der gemäß
Abs. 1 Nr. 2 zu erzielenden Gesamtnote in der ersten juristischen Prüfung oder der zweiten
juristischen Staatsprüfung“ eingefügt. In Satz 2 werden nach dem Wort „Ausnahmefall“ die
Wörter „von der Voraussetzung gemäß Abs. 1 Nr. 1“ eingefügt.

3. In § 13 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 wird das Wort „dreifacher“ durch das Wort „zweifacher“ ersetzt.

4. In § 14 Abs. 1 werden in Satz 3 die Wörter „des Fachbereichsrats“ durch die Wörter „der
Dekanin oder des Dekans“ ersetzt. In Satz 4 werden die Wörter „Der Fachbereichsrat“ durch
die Wörter „Die Dekanin oder der Dekan“ ersetzt.

5. § 15 Abs. 11 wird wie folgt gefasst:
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„(11) Die Dekanin oder der Dekan teilt der Doktorandin oder dem Doktoranden das Ergebnis
der Bewertung der Dissertation schriftlich mit und übermittelt ihr oder ihm eine Ausfertigung
der Gutachten.“

6. § 19 wird wie folgt geändert:

a) Am Ende von Abs. 1 wird folgender Satz 6 hinzugefügt: „Zusätzlich zu den der
Universitätsbibliothek abzuliefernden Pflichtexemplaren sind der Dekanin oder dem Dekan
in den Fällen der Veröffentlichung gemäß Satz 2 Buchstabe a) bis c) vier gedruckte oder
nach einem gleichwertigen Verfahren vervielfältigte Exemplare der Dissertation, im Fall der
Veröffentlichung gemäß Satz 2 Buchstabe d) vier gedruckte oder nach einem
gleichwertigen Verfahren vervielfältigte Exemplare der Zusammenfassung und, sofern dies
urheberrechtlich zulässig ist, der Originalpublikation kostenlos zur Verfügung zu stellen..

b) In Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „Berichterstatterinnen oder Berichterstatter“ durch
die Wörter „Gutachterinnen und Gutachter“ ersetzt.

c) In Abs. 4 Satz 1 werden nach dem Wort „Druck“ die Wörter „der Pflichtexemplare gem.
Abs. 1 Satz 6“ eingefügt. Die Wörter „Berichterstatterinnen oder Berichterstatter“ werden
durch die Wörter „Gutachterinnen und Gutachter“ ersetzt.

7. In § 20 Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „und rechtsverbindlichen Originalvertrags“ durch
das Wort „Verlagsvertrags“ ersetzt. In Satz 2 wird in „2Buchstabe“ nach der Ziffer 2 ein
Leerzeichen eingefügt.

8. Am Ende der Ordnung wird folgende Anlage eingefügt:
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„Anlage zu § 19 Abs 4 der Promotionsordnung

1. Für das erste Blatt der Dissertation ist folgender Mustertext zu verwenden:

Vorderseite

_____________________________

(Titel)

Dissertation

zur Erlangung des Grades eines Doctor iuris (Dr. iur.)

des Fachbereichs

Rechts- und Wirtschaftswissenschaften

der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

vorgelegt von

________________________________

(akademischer Grad, Vor- und Zuname)

____________________________

(Dienstbezeichnung) in (Ort)

_______________

(Jahr der mündlichen Prüfung)

Rückseite

Erstgutachter/in:

___________________________

Prof. Dr. iur. (bzw. Dr. iur. habil.)

Zweitgutachter/in:

___________________________

Prof. Dr. iur. (bzw. Dr. iur. habil.)

Tag der mündlichen Prüfung:

_______________________
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2. Die Anordnung der Blätter innerhalb der Dissertation soll wie folgt geschehen:

a) Dissertations-Titelblatt (Vorder- und Rückseite siehe Nr. 1 dieser Anlage)
b) Text der Dissertation
c) Inhaltsverzeichnis, Literaturverzeichnis, Abkürzungen
d) kurzgefasster Lebenslauf
e) Angaben der Druckfirma

3. Bei einer elektronischen Veröffentlichung ist folgendes für die geforderten
Pflichtexemplare zu beachten:

a) Die Dissertation soll broschiert sein.
b) Als Format ist DINA 5 oder DINA 4 einzuhalten.
c) Es ist weißes Papier zu wählen.
d) Die Schrifttype muss auch in einer verkleinerten Vervielfältigung gut lesbar sein.
e) Der kartonierte Einbanddeckel muss außen die gleichen Angaben tragen, wie

sie der unter Nr. 1 dieser Anlage angegebene Mustertext für die Vorderseite
vorschreibt.

4. Erscheint die Dissertation im Buchhandel als selbständige Veröffentlichung oder in
einer Schriftenreihe, so müssen die Pflichtexemplare die Angaben nach Nr. 1, Nr. 2
und Nr. 3 enthalten und die Arbeit als vom Fachbereich Rechts- und
Wirtschaftswissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz angenommene
Dissertation ausweisen.

5. Erscheint die Dissertation in einer Zeitschrift, so ist sie in einer Fußnote als Dissertation
des Fachbereichs Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz zu kennzeichnen. Aus den abzuliefernden Pflichtexemplaren
(Sonderdrucke) müssen Namen der Zeitschrift, Jahrgang, Band Erscheinungsjahr und
Seitenzahl hervorgehen.

Artikel 2

Diese Ordnung zur Änderung der Ordnung des Fachbereichs 03 der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz für die Verleihung des Akademischen Grades „Doctor iuris (Dr. iur)“ tritt am
Tage nach Ihrer Veröffentlichung im Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-
Universität in Kraft.

Mainz, den 08.10.2025

Univ.-Professor Dr. Peter Huber
Dekan des Fachbereichs 03

Rechts- und Wirtschaftswissenschaften
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Beitragsordnung der Verfassten Studierendenschaft der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

§ 1 Beitragszweck und Beitragspflicht
(1) Die Studierendenschaft erhebt in jedem Semester zur Erfüllung ihrer Aufgaben

von ihren Mitgliedern den Studierendenschaftsbeitrag.
(2) Der Beitragspflicht unterliegen auch die beurlaubten Studierenden.

§ 2 Höhe des Beitrags
(1) Der Beitrag beträgt 235,10 € pro Semester
(2) Er setzt sich wie folgt zusammen:

1. 2,75 € für die satzungsgemäßen Aufgaben des studentischen Hilfsfonds,
2. 1,55 € für die finanzielle Förderung der Psychotherapeutischen Beratungsstelle,
3. 1,60 € für die satzungsgemäßen Aufgaben des Studentischen

Sportausschusses,
4. 212,10 € zur Finanzierung der studentischen Nutzungsberechtigung für den

Öffentlichen-Personennahverkehr sowie
5. 17,10 € für die sonstigen satzungsgemäßen Aufgaben der Verfassten

Studierendenschaft.

§ 3 Erhebung und Fälligkeit
(1) Der Beitrag wird von der Hochschule im Zusammenwirken mit den Organen der

Studierendenschaft erhoben. Der Beitrag wird von der Landeshochschulkasse
kostenfrei eingezogen.

(2) Der Studierendenschaftsbeitrag wird jeweils
fällig:

1. mit der Einschreibung,
2. mit der Rückmeldung.

(3) Der Beitrag zur Finanzierung der studentischen Nutzungsberechtigung für den
Öffentlichen Personennahverkehr kann zurückerstattet werden, sofern die
Verträge mit den Verkehrsunternehmen dies vorsehen.

(4) Ein Anspruch auf anteilige Rückzahlung des Studierendenschaftsbeitrags im
Falle der Exmatrikulation vor Ablauf des Semesters besteht nicht.

§ 4 Mittelverwendung
(1) Der AStA verwendet die Studierendenschaftsbeiträge gemäß den

Bestimmungen der Satzung und der Finanzordnung der Studierendenschaft in
eigener Verantwortung.

(2) Die Beiträge nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 verwendet der Studentische Sportausschuss
gemäß den Bestimmungen der Satzung und der Finanzordnung der
Studierendenschaft.

(3) Für die Bewirtschaftung der Beitragseinnahmen gelten die Veranschlagungen
des Haushaltsplanes der Studierendenschaft, im Übrigen die einschlägigen
Vorschriften der Landeshaushaltsordnung für Rheinland-Pfalz und die dazu
ergangenen Verwaltungs-vorschriften in der jeweils gültigen Fassung.

§ 5 Inkrafttreten
(1) Diese Beitragsordnung tritt mit Bekanntmachung im Verkündigungsblatt der

Johannes Gutenberg-Universität Mainz in Kraft. Sie gilt erstmals für das
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Sommersemester 2026.
(2) Alle früheren Beitragsordnungen der Studierendenschaft treten damit außer Kraft.

Mainz, den 15.10.2025

gez. Zaruhi Sahakyan
Präsidentin des 75. Studierendenparlaments
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Zertifikatsspezifische Ordnung
für die Prüfung im Studienprogramm „Geschichte vor Ort – Landesgeschichte erfor-

schen“ der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

vom 01.12.2025

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2 Nr. 2 des Hochschulgesetzes
(HochSchG) vom 23. September 2020 (GVBl. S. 461), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 17. Juni 2025 (GVBl. S. 202), BS-223-41, hat der Fachbereichsrat des Fachbe-
reichs 07 – Geschichts- und Kulturwissenschaften am 9. Juli 2025 die folgende Ordnung für
die Prüfung im Studienprogramm „Geschichte vor Ort – Landesgeschichte erforschen“ be-
schlossen. Diese Ordnung hat das Präsidium am 27. November 2025 genehmigt. Sie wird
hiermit bekannt gemacht.

§ 1
Geltungsbereich

Diese Ordnung regelt die Prüfung im Studienprogramm „Geschichte vor Ort – Landesge-
schichte erforschen“ des Fachbereichs 07 – Geschichts- und Kulturwissenschaften der Johan-
nes Gutenberg-Universität Mainz, nachfolgend JGU. Sie gilt in Verbindung mit der Ordnung
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz für die Prüfung in Studienprogrammen mit Ab-
schluss Zertifikat (OPZ) in der jeweils geltenden Fassung. Die zertifikatsspezifische Prüfungs-
ordnung (EZPO) enthält ergänzende, zertifikatsspezifische Regelungen.

§ 2
Gliederung und Ziel des Studiums, Gliederung der Prüfung

(1) Das Studienprogramm besteht aus den beiden Modulen „Themen und Methoden der Lan-
desgeschichte“ (Modul 1) und „Landesgeschichte in der Praxis“ (Modul 2). Näheres ist im An-
hang geregelt.

(2) Das Studienprogramm „Geschichte vor Ort – Landesgeschichte erforschen“ hat zum Ziel,
Studierende zu qualifizieren, Fragestellungen, Methoden und Themen der Landesgeschichte
adressatengemäß in der Praxis zu vermitteln.

(3) Die Prüfung besteht aus den unbenoteten Modulprüfungen im Modul 1 und 2 gemäß § 6.

(4) Nach erfolgreich absolvierter Prüfung wird ein Zertifikat verliehen.

(5) Die Leistungen im Studienprogramm müssen zusätzlich zum regulären Studium erbracht
werden. Eine Anerkennung der im Studienprogramm erbrachten Leistungspunkte in den Ba-
chelor- und Masterstudiengängen Geschichte ist – mit Ausnahme des Profils 3 in Studiengän-
gen nach dem Mastermodell Profilierung – ausgeschlossen; auf § 10 Abs. 3 OPZ wird verwie-
sen.

§ 3
Studienbeginn

Das Studienprogramm kann zum Winter- und Sommersemester begonnen werden.
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§ 4
Studienumfang

(1) Der Gesamtumfang in Semesterwochenstunden (SWS) und die Verteilung auf Pflichtlehr-
veranstaltungen und Wahlpflichtlehrveranstaltungen ergibt sich aus der Modulübersicht im An-
hang dieser Ordnung.

(2) Im Rahmen des Studienprogramms sind 15 LP zu erreichen.

(3) Sofern im Rahmen des Moduls 2 ein Praktikum bei einer außeruniversitären Institution
absolviert wird, obliegt die Pflicht zur Gewinnung eines geeigneten Platzes den Studierenden.
Der Anbieter des Studienprogramms verpflichtet sich, die Studierenden bei der Wahl eines
geeigneten Platzes und der Durchführung zu unterstützen.

§ 5
Prüfungsausschuss

Gemäß § 8 Abs. 1 OPZ ist für das Studienprogramm der Prüfungsausschuss Geschichte zu-
ständig.

§ 6
Modulprüfungen, Prüfungssprache und Abschlussprüfung

Art, Dauer und Gegenstände der Modulprüfungen sind im Anhang dieser Ordnung geregelt.

§ 7
Bewertung der Prüfungs- und Studienleistungen, Gesamtbewertung,

Zertifikatsurkunde

(1) Das Studienprogramm ist unbenotet. Für die Erlangung des Zertifikats ist das Bestehen
der unbenoteten Modulprüfungen im Modul 1 und 2 notwendig.

(2) Die englische Übersetzung des Studienprogramms lautet: “Regional History – Practical
Approaches“.

§ 8
Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt zum Sommersemester 2026 in Kraft.

Mainz, den 01.12.2025

Die Dekanin des Fachbereichs 07 – Geschichts- und Kulturwissenschaften
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Univ.-Prof. Dr. Heide Frielinghaus
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Anhang

A. Aufbau des Studienprogramms

Das Studienprogramm besteht aus 2 Modulen.

In Modul 1 „Themen und Methoden der Landesgeschichte“, bestehend aus einer landesge-
schichtlichen Vorlesung und einer landesgeschichtlichen Übung, sollen die Studierenden
Kenntnisse und methodische Fähigkeiten im Bereich der Landesgeschichte vertiefen und
wichtige Ansätze und Themen erarbeiten. Abgeschlossen wird das Modul durch eine unbeno-
tete 15-minütige mündliche Prüfung über die Inhalte und Methoden der besuchten Lehrveran-
staltungen als Modulprüfung.

In Modul 2 „Landesgeschichte in der Praxis“ steht die Realisierung eines Projekts im Zentrum.
Die Studierenden sollen (mindestens) ein landesgeschichtliches Thema erarbeiten, ein Kon-
zept für eine adressatenorientierte Vermittlung entwickeln und dieses Konzept umsetzen. Das
Modul beinhaltet eine landesgeschichtliche Übung und eine Praktische Arbeit. In einer schrift-
lichen Reflexion sollen die Studierenden ihr Projekt vorstellen und über ihre Erfahrungen des
wissenschaftlichen Arbeitens und der adressatenbezogenen Vermittlung ihrer Ergebnisse re-
flektieren. Die Modulprüfung erfolgt als unbenotete 15-minütige mündliche Prüfung über die
schriftliche Reflexion. Die Modulprüfung des Moduls 2 ist zugleich die Abschlussprüfung.

Das Studienprogramm kann, muss aber nicht in zwei aufeinanderfolgenden Semestern absol-
viert werden.
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B. Modulbeschreibungen

Modul 1 Themen und Methoden der Landesge-
schichte
[Topcis and Methods of Regional History]

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul P
Leistungspunkte (LP) und Ar-
beitsaufwand (Workload) 6 LP = 180 h

Moduldauer
(laut Studienverlaufsplan) 1 Semester

Lehrveranstaltungen/
Lernformen Art

Regelsemester-
bei Studienbeginn
WiSe (SoSe)

Verpflich-
tungsgrad

Kontakt-
zeit (SWS)

Selbststu-
dium

Leistungs-
punkte

Landesgeschichtliche Vorlesung VL 1 Pfl. 2 SWS 69 h 3 LP
Landesgeschichtliche Übung Ü 1 Pfl. 2 SWS 69 h 3 LP

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen:
Anwesenheit --
Aktive Teilnahme gemäß § 6 Abs. 2 OPZ
Studienleistung --
Modulprüfung Mündliche Prüfung (15 Min., unbenotet)

Qualifikationsziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Die Studierenden sollen ihren Kenntnisstand und ihre methodischen Fähigkeiten im Bereich der Landesgeschichte
vertiefen, sich einen qualifizierten Überblick über wichtige Ansätze und Themen der Landesgeschichte erarbeiten
und das selbständige wissenschaftliche Arbeiten in dieser Teildisziplin beherrschen lernen.

Zugangsvoraussetzung
--

Sonstiges
Für die einzelnen Modulbestandteile kann aus mehre-
ren Wahloptionen ausgewählt werden. Das Modul
kann mit einem Schwerpunkt auf einer Epoche oder
auch epochenübergreifend studiert werden.

Modul 2 Landesgeschichte in der Praxis
[Regional History in Practice]

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul P
Leistungspunkte (LP) und Ar-
beitsaufwand (Workload) 9 LP = 270 h

Moduldauer
(laut Studienverlaufsplan) 1 Semester

Lehrveranstaltungen/
Lernformen Art

Regelsemester-
bei Studienbeginn
WiSe (SoSe)

Verpflich-
tungsgrad

Kontakt-
zeit (SWS)

Selbststu-
dium

Leistungs-
punkte

Praktische Arbeit 2 Pfl. 180 h 6 LP
Landesgeschichtliche Übung Ü 2 Pfl. 2 SWS 69 h 3 LP

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen:
Anwesenheit --
Aktive Teilnahme gemäß § 6 Abs. 2 OPZ

Studienleistung Produkt/Ausarbeitung (z.B. Publikation, Podcast, Ausstellungstexte) im Rahmen
der praktischen Arbeit und schriftliche Reflexion

Modulprüfung Mündliche Prüfung über die schriftliche Reflexion (15 min, unbenotet)

Qualifikationsziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
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Die Studierenden lernen, landesgeschichtliche Themen selbstständig zu erarbeiten sowie ein Konzept für eine ad-
ressatenorientierte Vermittlung zu entwickeln und umzusetzen. Sie lernen Bedingungen und Anforderungen von
Projektarbeit kennen. Sie realisieren ihr (Teil-)Projekt in allen erforderlichen Schritten in der Praxis und haben dabei
die Möglichkeit, mit außeruniversitären Institutionen (z. B. Museen, Archiven und Bibliotheken) zu kooperieren. Sie
sammeln auf diese Weise erste Erfahrungen in der praktischen Vermittlung von wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Über diese Erfahrungen reflektieren sie in schriftlicher Form.

Zugangsvoraussetzung
--

Sonstiges
Für die Übung kann aus mehreren Wahloptionen aus-
gewählt werden. Das Modul kann mit einem Schwer-
punkt auf einer Epoche oder auch epochenübergrei-
fend studiert werden.
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Wahlordnung
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

(Wahlordnung)
vom 03. Dezember 2025

Aufgrund der §§ 7 Abs. 1 und 39 Abs. 5 des Hochschulgesetzes (HochSchG) vom
23. September 2020 (GVBl S. 461), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
17. Juni 2025 (GVBl. S. 202), BS 223-41, hat der Senat der Johannes Gutenberg-Universität
Mainz (JGU) am 28. November 2025 folgende Ordnung erlassen. Sie wird hiermit bekannt
gemacht.

Inhaltsübersicht

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§   1 Geltungsbereich
§   2 Wahlgrundsätze
§   3 Ersatzmitglieder
§   4 Stimmbezirke

Teil 2
Wahlrecht

§   5 Aktives und passives Wahlrecht
§   6 Gruppenzugehörigkeit

Teil 3
Wahlorgane, Wahlleitung und Geschäftsstelle

Abschnitt 1
Wahlorgane

§   7 Wahlorgane
§   8 Wahlausschuss
§   9 Wahlvorstand

Abschnitt 2
Wahlleitung und Geschäftsstelle

§ 10 Wahlleitung
§ 11 Geschäftsstelle

Teil 4
Vorschriften für die Wahlen zum

Senat, zu den Fachbereichsräten und zur Doktorandenvertretung

Abschnitt 1
Stimmabgabe, Wahlmittel und Wahltermine

§ 12 Stimmabgabe
§ 13 Elektronische Wahl
§ 14 Beginn und Ende der elektronischen Wahl
§ 15 Störungen der elektronischen Wahl
§ 16 Technische Anforderungen
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§ 17 Briefwahl
§ 18 Stimmabgabe bei der Briefwahl
§ 19 Urnenwahl
§ 20 Stimmabgabe bei der Urnenwahl
§ 21 Wahltermine

Abschnitt 2
Wahlen zum Senat

§ 22 Wahl der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie Urwahl
§ 23 Wahlbekanntmachung
§ 24 Wahlbenachrichtigung
§ 25 Wählerverzeichnis
§ 26 Wahlvorschläge
§ 27 Prüfung und Bekanntmachung der Wahlvorschläge
§ 28 Listenwahl
§ 29 Mehrheitswahl
§ 30 Stimmauszählung
§ 31 Gültigkeit der Stimmabgabe
§ 32 Feststellung des Wahlergebnisses durch den Wahlvorstand
§ 33 Wahlniederschrift
§ 34 Feststellung des Gesamtergebnisses der Wahl
§ 35 Sondervorschriften für die Wahl der Mitglieder aus der Gruppe der Hochschul-

lehrerinnen und Hochschullehrer des Fachbereichs 04 – Universitätsmedizin zum
Senat

Abschnitt 3
Wahlen zum Fachbereichsrat

§ 36 Wahl der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie Urwahl
§ 37 Wahlbekanntmachung
§ 38 Wahlbenachrichtigung
§ 39 Wählerverzeichnis
§ 40 Wahlvorschläge
§ 41 Prüfung und Bekanntmachung der Wahlvorschläge
§ 42 Listenwahl
§ 43 Mehrheitswahl
§ 44 Stimmauszählung
§ 45 Gültigkeit der Stimmabgabe
§ 46 Feststellung des Wahlergebnisses durch den Wahlvorstand
§ 47 Wahlniederschrift
§ 48 Feststellung des Gesamtergebnisses der Wahl
§ 49 Sondervorschriften für den Fachbereich 01 –

Katholische und Evangelische Theologie

Abschnitt 4
Wahlen zur Doktorandenvertretung

§ 50 Allgemeine Verfahrensfragen
§ 51 Aufgaben und Zielsetzungen der Doktorandenvertretung
§ 52 Zusammensetzung und Amtszeit
§ 53 Wahlberechtigung und Aufstellung des Wählerverzeichnisses
§ 54 Wahlbekanntmachung
§ 55 Wahlbenachrichtigung
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§ 56 Auslegung des Wählerverzeichnisses
§ 57 Wahlvorschläge
§ 58 Prüfung und Bekanntmachung der Wahlvorschläge
§ 59 Stimmabgabe
§ 60 Listenwahl
§ 61 Mehrheitswahl
§ 62 Stimmauszählung
§ 63 Gültigkeit der Stimmabgabe
§ 64 Feststellung des Wahlergebnisses durch den Wahlvorstand
§ 65 Wahlniederschrift
§ 66 Feststellung des Gesamtergebnisses der Wahl

Teil 5
Vorschriften für die Wahlen zur Präsidentin oder zum Präsidenten, zur Kanzlerin oder
Kanzler, zur Vizepräsidentin oder zum Vizepräsidenten, zur Dekanin oder zum Dekan,

zur Prodekanin oder zum Prodekan sowie
zur Rektorin oder zum Rektor

Abschnitt 1
Wahl der Präsidiumsmitglieder

§ 67 Allgemeine Verfahrensfragen zur Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten, zur
Kanzlerin oder zum Kanzler sowie der Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten

§ 68 Wahlbekanntmachung, Wahlbenachrichtigung, Durchführung der Wahl
§ 69 Wählerverzeichnis
§ 70 Wahlvorschläge
§ 71 Gültigkeit der Stimmabgabe
§ 72 Feststellung des Wahlergebnisses

Abschnitt 2
Wahlen zur Dekanin oder zum Dekan,

zur Prodekanin oder zum Prodekan sowie
zur Rektorin oder zum Rektor

§ 73 Wahlbekanntmachung, Wahlbenachrichtigung, Durchführung der Wahl
§ 74 Wählerverzeichnis
§ 75 Wahlvorschläge
§ 76 Gültigkeit der Stimmabgabe
§ 77 Feststellung des Wahlergebnisses
§ 78 Sondervorschriften für die Wahl einer Rektorin oder eines Rektors der Hochschule für

Musik Mainz oder der Kunsthochschule Mainz gemäß § 22 Abs. 4 Grundordnung i.A..
§ 99 Abs. 3 HochSchG

Teil 6
Wahlanfechtung und Schlussbestimmungen

Abschnitt 1
Wahlanfechtung und Wahlprüfung

§ 79 Einspruch, Wahlprüfung
§ 80 Wiederholungswahl, Nachwahl
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Abschnitt 2
Schlussbestimmungen

§ 81 Übergangsbestimmungen
§ 82 Inkrafttreten

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Ordnung gilt für die Wahlen der Organe und der Mitglieder der
Doktorandenvertretung der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU).

(2) Sofern diese Wahlordnung keine Sondervorschriften enthält, gelten die Regelungen für
die Fachbereiche, die Fachbereichsräte, die Dekaninnen und Dekane sowie die
Prodekaninnen und Prodekane für die Hochschule für Musik Mainz und die Kunsthoch-
schule Mainz, ihre Räte, Rektorinnen und Rektoren sowie Prorektorinnen und
Prorektoren sowie für den Fachbereich Universitätsmedizin, dessen Fachbereichsrat
und den Wissenschaftlichen Vorstand entsprechend.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für den Fachbereich Katholische Theologie und Evangelische
Theologie, die Katholisch-Theologische Fakultät und die Evangelisch-Theologische
Fakultät, ihre Fakultätsräte, ihre Fakultätsdekaninnen und Fakultätsdekane und
Fakultätsprodekaninnen und Fakultätsprodekane.

(4) Für die Wahlen der Vertreterinnen und Vertreter zum Fachbereichsrat 04 – Universitäts-
medizin – und zum Wissenschaftlichen Vorstand der Universitätsmedizin gelten die ein-
schlägigen Vorschriften des Universitätsmedizingesetzes, der Satzung der
Universitätsmedizin und der Geschäftsordnung der Universitätsmedizin in den jeweils
geltenden Fassungen, soweit sie von dieser Wahlordnung abweichende
Sondervorschriften enthalten.

§ 2
Wahlgrundsätze

(1) Die Vertreterinnen und Vertreter der Gruppen werden in freier, gleicher und geheimer
Wahl gewählt. Das Wahlrecht wird durch Abgabe eines Stimmdokuments ausgeübt.

(2) Wahlberechtigte müssen das Stimmdokument jeweils selbst ausfüllen. Nur bei einer
Behinderung kann eine Person dabei helfen. Eine Vertretung ist unzulässig.

(3) Gewählte Mitglieder können nicht abgewählt werden, außer wenn es diese Ordnung, die
Grundordnung oder das Hochschulgesetz ausdrücklich bestimmen.

(4) Bei der Aufstellung von Listen und Kandidaturen für die Wahlen zum Senat und zum
Fachbereichsrat ist die Gleichstellung der Geschlechter in allen Phasen der Vor-
bereitung, Planung, Entscheidung und Durchführung zu berücksichtigen.
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§ 3
Ersatzmitglieder

(1) Scheidet ein gewähltes Mitglied aus seinem Amt aus,
1. durch Tod,
2. durch Verlust der Mitgliedschaft, insbesondere wenn die Person für das jeweilige

Gremium oder die jeweilige Gruppe, oder aus anderen Gründen nicht mehr wählbar
ist,

3. durch Rücktritt oder
4. wenn die Wahl zum Mitglied für ungültig erklärt wird,
so wird ein Ersatzmitglied berufen.

(2) Bei einer Listenwahl wird das Ersatzmitglied je nach Wahl nach den Regeln der §§ 28
Abs. 3 und 4, 42 Abs. 3 und 4 und 60 Abs. 3 und 4 bestimmt. Wenn die Zahl der
Kandidierenden auf einer Liste erschöpft ist, gehen die freien Sitze an die nächsten
Vorschlagslisten, und zwar in der Reihenfolge der höchsten Stimmzahlen.

(3) Bei einer Mehrheitswahl wird das Ersatzmitglied die Person, die die nächsthöhere
Stimmenzahl erhalten hat.

§ 4
Stimmbezirke

(1) Für die einzelnen Wahlen sind mehrere Stimmbezirke zu bilden, soweit es die ordnungs-
gemäße Durchführung der Wahl gebietet oder von der Wahl Mitglieder der JGU an
mehreren Standorten der JGU betroffen sind. Hierbei ist der Wahlgrundsatz der
geheimen Wahl zu beachten.

(2) Stimmbezirke werden vom Wahlbüro im Benehmen mit der Wahlleitung gebildet.

Teil 2
Wahlrecht

§ 5
Aktives und passives Wahlrecht

(1) Wahlberechtigt und wählbar sind die Mitglieder der JGU und die Personen, die ihnen
rechtlich gleichgestellt sind. Auch Auszubildende und Drittmittelbedienstete mit
Privatdienstvertrag dürfen wählen und gewählt werden.

(2) Zur Präsidentin oder zum Präsidenten, zur Vizepräsidentin oder zum Vizepräsidenten,
zur Kanzlerin oder zum Kanzler sowie zur Rektorin oder zum Rektor der Hochschule für
Musik Mainz bzw. der Kunsthochschule Mainz kann auch gewählt werden, wer nicht
Mitglied der JGU ist.

(3) Nicht wahlberechtigt und nicht wählbar sind:

1. Personen, die hauptberuflich, jedoch nur vorübergehend oder gastweise an der JGU
tätig sind,

2. Personen, die nebenberuflich an der JGU tätig sind,
3. Personen, die nicht mit mindestens der Hälfte ihrer regelmäßigen Arbeitszeit an der

JGU beschäftigt sind,
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4. Professorinnen und Professoren, die entpflichtet oder in den Ruhestand versetzt
wurden und

5. Mitglieder der JGU, die länger als zwei Jahre beurlaubt sind. Eine Ausnahme gibt es
für diejenigen Mitglieder der JGU, die in einem mit einer außeruniversitären
Forschungseinrichtung durchgeführten gemeinsamen Berufungsverfahren mit einer
Leitungsposition an der außeruniversitären Forschungseinrichtung betraut werden.
Diese sind wahlberechtigt und wählbar nach Maßgabe des zugrundeliegenden
Kooperationsvertrages.1

Nicht vorübergehend tätig ist, wer am ersten Wahltag in einem Arbeits- oder
Beschäftigungsverhältnis zur JGU von einer Dauer von mindestens sechs Monaten
steht. Das gilt auch für die Drittmittelbediensteten mit einem Privatdienstvertrag.

(4) Erklärungen im Sinne von § 6 zum aktiven und passiven Wahlrecht können bis zu drei
Wochen vor dem ersten Wahltag abgegeben werden. Das aktive und passive Wahlrecht
können nur gemeinsam ausgeübt werden, wenn es um die Zugehörigkeit zu den
Fachbereichen und Gruppen geht. Wenn jemand eine verbindliche Erklärung zum
passiven Wahlrecht abgibt (bis zum Ende der Erklärungsfrist), kann diese Person
danach keine andere Erklärung zum aktiven Wahlrecht abgeben.

§ 6
Gruppenzugehörigkeit

(1) Jede wahlberechtigte Person übt das Wahlrecht in dem Fachbereich aus, in dem sie
überwiegend tätig ist. Besteht die Tätigkeit zu gleichen Teilen, muss die wahlberechtigte
Person durch Erklärung bis spätestens drei Wochen vor dem ersten Wahltag gegenüber
der Wahlleitung den Fachbereich bestimmen, in dem sie wahlberechtigt und wählbar
sein möchte, andernfalls erfolgt die Zuordnung durch das Wahlbüro. Für Studierende ist
der Fachbereich maßgebend, den sie bei der Einschreibung oder Rückmeldung an
erster Stelle benennen; sie können hiervon abweichend eine Erklärung gegenüber der
Wahlleitung abgeben.

(2) Wahlberechtigte, die mehreren Gruppen angehören, können nur in einer Gruppe wählen
und/oder gewählt werden. Gehören Wahlberechtigte der Gruppe der Studierenden und
zugleich einer anderen Gruppe an, so können sie nur in der Gruppe der Studierenden im
Sinne des § 37 Abs. 2 Nummer 2 HochSchG wählen und/oder gewählt werden; es sei
denn, sie erklären gegenüber der Wahlleitung, dass sie in einer anderen Gruppe wählen
und/oder gewählt werden wollen.

1 Davon unberührt steht den im Rahmen eines gemeinsamen Berufungsverfahrens berufenen Direktorinnen oder Direktoren
des Instituts für Molekulare Biologie das aktive und passive Wahlrecht zu.
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Teil 3
Wahlorgane, Wahlleitung und Geschäftsstelle

Abschnitt 1
Wahlorgane

§ 7
Wahlorgane

(1) Wahlorgane für Wahlen an der JGU sind das jeweilige Initiativorgan, der Wahlausschuss
(§ 8) und der Wahlvorstand (§ 9).

(2) Initiativorgane sind für die Wahlen

1. zum Senat: die Präsidentin oder der Präsident,
2. zum Fachbereichsrat: die Präsidentin oder der Präsident,
3. zum Rat der Hochschule für Musik Mainz bzw. der Kunsthochschule Mainz: die

Präsidentin oder der Präsident,
4. zur Doktorandenvertretung: die Präsidentin oder der Präsident,
5. zur Dekanin oder zum Dekan und zur Prodekanin oder zum Prodekan: die Dekanin

oder der Dekan,
6. zur Rektorin oder zum Rektor und zur Prorektorin oder zum Prorektor der

Hochschule für Musik Mainz bzw. der Kunsthochschule Mainz: die Rektorin oder der
Rektor,

7. zur Fakultätsprodekanin oder zum Fakultätsprodekan der Katholisch-Theologischen
Fakultät und Evangelisch-Theologischen Fakultät: die Fakultätsdekanin oder der
Fakultätsdekan der Katholisch-Theologischen Fakultät bzw. der Evangelisch-
Theologischen Fakultät,

8. zur Präsidentin oder zum Präsidenten: die Präsidentin oder der Präsident, sofern sie
oder er für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung steht, ansonsten die oder der
gemäß Geschäftsverteilung für die Wahlen zuständige Vizepräsidentin oder
Vizepräsident. Sofern sich die Präsidentin oder der Präsident sowie die Vize-
präsidentinnen oder Vizepräsidenten für das Präsidentenamt bewerben, ein vom
Senat benanntes Mitglied,

9. zur Vizepräsidentin oder zum Vizepräsidenten: die Präsidentin oder der Präsident,
10. zur Kanzlerin oder zum Kanzler: die Präsidentin oder der Präsident.

(3) Die Wahlorgane und ihre Mitglieder sind zu unparteiischer und gewissenhafter Erfüllung
ihres Amtes verpflichtet.

§ 8
Wahlausschuss

(1) Das nach § 7 Abs. 2 jeweils zuständige Initiativorgan bestellt einen Wahlausschuss
rechtzeitig zu den Wahlen

1. zum Senat,
2. zu jedem Fachbereichsrat und jedem Rat und
3. zur Doktorandenvertretung.

(2) Der Wahlausschuss entscheidet über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge.
Er stellt das Gesamtergebnis der Wahl fest und verteilt die Sitze.
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(3) Jeder Wahlausschuss hat einschließlich des nach § 7 Abs. 2 jeweils zuständigen
Initiativorgans drei Mitglieder. Die Mitglieder sollen verschiedenen Gruppen angehören.
Wer sich auf einer Vorschlagsliste für die betreffende Wahl bewirbt, kann kein Mitglied
des Wahlausschusses sein. Ein Mitglied des Wahlausschusses soll der Gruppe der
Studierenden angehören.

(4) Die oder der Vorsitzende des Wahlausschusses ist das nach § 7 Abs. 2 zuständige
Initiativorgan, selbst wenn sie oder er sich für die betreffende Wahl auf einer Vorschlags-
liste bewirbt. Der Wahlausschuss wählt aus seiner Mitte eine Stellvertreterin oder einen
Stellvertreter und eine Schriftführerin oder einen Schriftführer.

(5) Die oder der Vorsitzende bestimmt Ort und Zeit der Sitzungen und lädt die übrigen Mit-
glieder ein. Sie oder er verpflichtet die Mitglieder zur unparteiischen Wahrnehmung ihres
Amtes.

(6) Die Sitzungen sind für Mitglieder der JGU, die zu der jeweiligen Wahl wahlberechtigt
sind, sowie für die Presse öffentlich. Die Ausübung des Hausrechts im Sitzungsraum
richtet sich nach der Ausgestaltung in der Hausordnung der JGU.

(7) Der Wahlausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei Mitglieder anwesend sind. Die
Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die
Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag.

(8) Über jede Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von den anwesenden Mitgliedern
unterzeichnet wird.

§ 9
Wahlvorstand

(1) Zur Durchführung einer Wahl wird ein Wahlvorstand gebildet.

(2) Das nach § 7 Abs. 2 jeweils zuständige Initiativorgan beruft einen Wahlvorstand sowie
einen besonderen Briefwahlvorstand.

(3) Wenn sich jemand für das Amt der Dekanin oder des Dekans (§ 7 Abs. 2 Nummer 4),
der Rektorin oder des Rektors (§ 7 Abs. 2 Nummer 5) oder der Fakultätsdekanin oder
des Fakultätsdekans (§ 7 Abs. 2 Nummer 6) bewirbt, darf diese Person nicht Mitglied
des Wahlvorstands sein.

(4) Der Wahlvorstand leitet die Stimmabgabe und stellt das vorläufige Wahlergebnis fest.

(5) Der Wahlvorstand hat entweder drei oder fünf Mitglieder und genauso viele
Vertreterinnen oder Vertreter. Die Mitglieder und Vertreterinnen und Vertreter sollen
verschiedenen Gruppen, darunter ein Mitglied der Gruppe der Studierenden, angehören.
Die Vertreterinnen oder Vertreter treten ein, wenn ein Mitglied verhindert ist. Der Wahl-
vorstand wählt aus seiner Mitte eine Wahlvorsteherin oder einen Wahlvorsteher und eine
Schriftführerin oder einen Schriftführer sowie deren Vertreterinnen oder Vertreter.

(6) Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher verpflichtet die Mitglieder zur
unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes. Die Präsidentin oder der Präsident be-
auftragt die Wahlvorsteherin oder den Wahlvorsteher mit der Ausübung des Hausrechts
im Sitzungsraum.
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1. Wenn der Wahlvorstand drei Mitglieder hat, so ist er beschlussfähig, wenn
mindestens zwei Mitglieder bei der Auszählung der Stimmen anwesend sind.

2. Wenn der Wahlvorstand fünf Mitglieder hat, so ist er beschlussfähig, wenn
mindestens drei Mitglieder bei der Auszählung der Stimmen anwesend sind.

Beim Wahlvorgang müssen mindestens zwei Mitglieder des Wahlvorstandes anwesend
sein.

(7) Der Wahlvorstand stellt sicher, dass die geltenden Wahlgrundsätze gewahrt werden.

Abschnitt 2
Wahlleitung und Geschäftsstelle

§ 10
Wahlleitung

Das Präsidium bestimmt eine Person zur Wahlleitung und mindestens eine Stellvertreterin
oder einen Stellvertreter. Sie sind als Hilfsorgane insbesondere für die technische
Durchführung der Wahlen verantwortlich und unterstützen die Initiativorgane nach § 7 Abs.
2. In jeder Stufe des Verfahrens ist die Rechtmäßigkeit bzw. ordnungsgemäße Durchführung
der Wahl durch die Wahlleitung sicher zu stellen.

§ 11
Geschäftsstelle

Geschäftsstelle der Wahlorgane ist das Wahlbüro.

Teil 4
Vorschriften für die Wahlen zum

Senat, zu den Fachbereichsräten und zur Doktorandenvertretung

Abschnitt 1
Stimmabgabe, Wahlmittel und Wahltermine

§ 12
Stimmabgabe

(1) Die Stimmabgabe erfolgt in der Regel durch elektronische Wahl (Online-Wahlen) auf der
Basis eines vom Präsidium bereitgestellten Wahlsystems. Auf Antrag kann die
Stimmabgabe durch Briefwahl erfolgen.

(2) Abweichend von Absatz 1 kann das zuständige Initiativorgan gem. § 7 Abs. 2 im
Benehmen mit der Wahlleitung in begründeten Fällen anordnen, dass eine Urnenwahl
mit Papierstimmzetteln in Verbindung mit der Möglichkeit zur Stimmabgabe per
Briefwahl auf Antrag durchgeführt werden soll.
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§ 13
Elektronische Wahl

(1) Das Wahlbüro versendet die für die elektronische Wahl erforderlichen Wahlunterlagen
an die Wahlberechtigten. Dies kann auch ausschließlich elektronisch erfolgen. Die
Unterlagen enthalten Informationen über den Ablauf der Wahlen, zur Nutzung des
Wahlportals und zu den eingesetzten Authentifizierungsmöglichkeiten der
Wahlberechtigten sowie rechtliche und sicherheitsbezogene Hinweise.

(2) Die Stimmabgabe erfolgt persönlich und unbeobachtet in elektronischer Form, was
durch die Wahlberechtigten elektronisch zu bestätigen ist. Die Authentifizierung der oder
des Wahlberechtigten erfolgt durch die in den Wahlunterlagen genannten Zugangsdaten
am Wahlportal. Die elektronischen Stimmdokumente sind entsprechend den in den
Wahlunterlagen und im Wahlportal enthaltenen Anleitungen elektronisch auszufüllen
und abzusenden. Dabei ist durch das verwendete Online-Wahlsystem sicherzustellen,
dass das Stimmrecht nicht mehrfach ausgeübt werden kann. Die Speicherung der
abgesandten Stimmen muss anonymisiert und so erfolgen, dass die Reihenfolge des
Stimmeingangs nicht nachvollzogen werden kann. Die Wahlberechtigten müssen bis zur
endgültigen Stimmabgabe die Möglichkeit haben, ihre Eingabe zu korrigieren oder die
Wahl abzubrechen. Ein Absenden der Stimme ist erst auf der Grundlage einer
elektronischen Bestätigung durch die oder den Wählenden zu ermöglichen. Die
Übermittlung muss für die oder den Wählenden am Bildschirm erkennbar sein. Mit dem
Hinweis über die erfolgreiche Stimmabgabe gilt diese als vollzogen.

(3) Bei der Stimmeingabe darf es durch das verwendete Online-Wahlsystem zu keiner
Speicherung der Stimme der bzw. des Wählenden in dem verwendeten Computer
kommen. Es muss gewährleistet sein, dass Veränderungen der Stimmeingabe durch
Dritte ausgeschlossen sind. Auf dem Bildschirm muss das Stimmdokument nach
Absenden der Stimmeingabe unverzüglich ausgeblendet werden. Das verwendete
Online-Wahlsystem darf die Möglichkeit für einen Papierausdruck der abgegebenen
Stimme nach der endgültigen Stimmabgabe nicht zulassen. Die Speicherung der
Stimmabgabe in der elektronischen Wahlurne muss nach einem nicht nachvollziehbaren
Zufallsprinzip erfolgen. Die Anmeldung am Wahlsystem, die Auswahl und Abgabe der
Stimme sowie persönliche Informationen und IP-Adressen der Wahlberechtigten dürfen
nicht protokolliert werden.

(4) Die Stimmabgabe in elektronischer Form ist während der regulären Öffnungszeiten auch
im Wahlbüro möglich.

§ 14
Beginn und Ende der elektronischen Wahl

Beginn und Beendigung der elektronischen Wahl setzt die Autorisierung durch das
Initiativorgan nach § 7 Abs. 2 voraus. Der Wahlvorstand kann zur Wahrnehmung seiner
Aufgaben dritte Personen hinzuziehen.

§ 15
Störungen der elektronischen Wahl

(1) Ist den Wahlberechtigten die elektronische Stimmabgabe während der Wahlfrist aus
nicht vom Wahlberechtigten zu vertretenden technischen Gründen nicht möglich, kann
die Wahlleitung im Einvernehmen mit dem Wahlvorstand die Wahlfrist verlängern. Die
Verlängerung muss allgemein bekannt gegeben werden.



1354 Veröffentlichungsblatt JGU

(2) Werden während der elektronischen Wahl Störungen bekannt, die ohne Gefahr eines
vorzeitigen Bekanntwerdens oder Löschens der bereits abgegebenen Stimmen behoben
werden können und soweit eine mögliche Stimmenmanipulation ausgeschlossen ist,
kann der Wahlvorstand solche Störungen beheben oder beheben lassen und die Wahl
fortsetzen; andernfalls ist die Wahl ohne Auszählung der Stimmen zu stoppen. Wird die
Wahl fortgesetzt, ist die Störung und deren Dauer in der Niederschrift zur Wahl zu ver-
merken. Im Falle des Abbruchs der Wahl entscheidet die Wahlleitung im Einvernehmen
mit dem Wahlvorstand über das weitere Verfahren; § 76 gilt entsprechend.

§ 16
Technische Anforderungen

(1) Elektronische Wahlen dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn das verwendete
Online-Wahlsystem aktuellen technischen Standards entspricht. Das System muss die in
den nachfolgenden Absätzen aufgeführten technischen Spezifikationen besitzen. Die
Erfüllung der technischen Anforderungen ist durch geeignete Unterlagen nachzuweisen.

(2) Zur Wahrung des Wahlgeheimnisses müssen elektronische Wahlurne und
elektronisches Wahlverzeichnis technisch getrennt sein. Das Wahlverzeichnis soll auf
einem universitätseigenen Server gespeichert sein.

(3) Das Wählerverzeichnis und die Wahlurne müssen vor Angriffen aus dem Netz geschützt
sein, insbesondere dürfen nur autorisierte Zugriffe zugelassen werden. Autorisierte Zu-
griffe sind die Überprüfung der Stimmberechtigung, die Speicherung der Stimmabgabe
zugelassener Wählender, die Registrierung der Stimmabgabe und die Überprüfung auf
mehrfache Ausübung des Stimmrechtes (Wahldaten). Die Wahlleitung kann darüber-
hinausgehend weitere für die Wahl erforderliche Zugriffe autorisieren. Es ist durch
geeignete technische Maßnahmen zu gewährleisten, dass im Falle des Ausfalles oder
der Störung eines Servers oder eines Serverbereiches keine Stimmen unwiederbringlich
verloren gehen können.

(4) Das Übertragungsverfahren der Wahldaten ist so zu gestalten, dass sie vor Ausspäh-
oder Entschlüsselungsversuchen geschützt sind. Die Übertragungswege zur Über-
prüfung der Stimmberechtigung der Wählenden sowie zur Registrierung der Stimmab-
gabe im Wählerverzeichnis und die Stimmabgabe in die elektronische Wahlurne müssen
so getrennt sein, dass zu keiner Zeit eine Zuordnung des Inhalts der Wahlentscheidung
zum Wählenden möglich ist

(5) Die Datenübermittlung muss verschlüsselt erfolgen, um Veränderungen der Wahldaten
zu verhindern. Bei der Übertragung und Verarbeitung der Wahldaten ist zu
gewährleisten, dass bei der Registrierung der Stimmabgabe im Wählerverzeichnis kein
Zugriff auf den Inhalt der Stimmabgabe möglich ist.

(6) Die Wählenden sind über geeignete Sicherungsmaßnahmen zu informieren, mit denen
der für die Wahlhandlung genutzte Computer gegen Eingriffe Dritter nach dem aktuellen
Stand der Technik geschützt wird; auf kostenfreie Bezugsquellen geeigneter Software ist
hinzuweisen. Die Kenntnisnahme der Sicherheitshinweise ist vor der Stimmabgabe
durch die bzw. den Wählenden verbindlich in elektronischer Form zu bestätigen.

§ 17
Briefwahl

(1) Wahlberechtigte können bis 17.00 Uhr des sechsten Werktages vor dem ersten Wahltag
mündlich oder schriftlich beim Wahlbüro Briefwahl beantragen. Sie erhalten dann einen
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Wahlschein, einen Stimmzettel, einen Wahlumschlag und einen Wahlbriefumschlag für
die betreffende Wahl ausgehändigt oder übersandt; auf bereits früher gestellte Anträge
spätestens am achten Werktag vor dem ersten Wahltag. Wird der Wahlbrief per Post
übersandt, so haben ihn die Wahlberechtigten freizumachen. Der Wahlschein muss die
vorgedruckte Erklärung enthalten, dass der Stimmzettel nach Maßgabe des § 2 Abs. 2
ausgefüllt wurde. Ferner sind auf dem Wahlschein die für das Briefwahlverfahren not-
wendigen Hinweise zu geben.

(2) Die Aushändigung oder Übersendung der Briefwahlunterlagen ist im Wählerverzeichnis
zu vermerken.

(3) Wer Briefwahlunterlagen erhalten hat, kann seine Stimme nur auf diesem Wege ab-
geben.

(4) Wird eine Nachwahl nur im Briefwahlverfahren durchgeführt, muss den Wahlbe-
rechtigten ohne Antrag, neben den Wahlunterlagen gem. Absatz 1 Satz 2 auch eine
Wahlbekanntmachung ausgehändigt oder übersandt werden.

§ 18
Stimmabgabe bei der Briefwahl

(1) Bei der Briefwahl kennzeichnet die oder der Wählende den Stimmzettel, legt ihn in den
Wahlumschlag und verschließt diesen. Die auf dem Wahlschein vorgedruckte Erklärung
ist unter Angabe von Name, Vorname, Anschrift, Gruppenzugehörigkeit und Fachbereich
oder Dienststelle sowie des Ortes und des Tages zu unterschreiben, zusammen mit dem
Wahlumschlag in den Wahlbriefumschlag zu legen und zu verschließen. Der
Wahlbriefumschlag ist durch die Post an das zuständige Initiativorgan gem. § 7 Abs. 2
zu senden oder ihr oder ihm auszuhändigen. Der Wahlbriefumschlag muss bis zum
Ablauf der Wahlzeit eingegangen sein. Auf dem Wahlbriefumschlag ist die
Rechtzeitigkeit des Eingangs zu vermerken. Die eingegangenen Wahlbriefumschläge
sind verschlossen aufzubewahren.

(2) Vor Beginn der elektronischen Wahl bzw. der Urnenwahl übergibt das zuständige
Initiativorgan die eingegangenen Wahlbriefumschläge dem Wahlvorstand.

(3) Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher zählt die eingegangenen Wahlbriefum-
schläge und trägt die Anzahl in die Niederschriften ein. Dann werden die rechtzeitig ein-
gegangenen Wahlbriefumschläge geöffnet, der Wahlschein und Wahlumschlag ent-
nommen und der Briefwahlvermerk im Wählerverzeichnis überprüft. Die Wahlscheine
werden gesammelt.

(4) Ein Wahlbriefumschlag wird samt Inhalt zurückgewiesen, wenn

1. der Wahlbriefumschlag nicht bis zum Ablauf der Wahlzeit eingegangen ist,
2. er keinen Wahlschein oder einen nicht unterschriebenen Wahlschein enthält,
3. der Name der oder des Wählenden nicht im Wählerverzeichnis aufgeführt ist,
4. sich Stimmzettel außerhalb des Wahlumschlages befinden oder
5. sich kein Wahlumschlag darin befindet.

Auf dem Wahlbriefumschlag ist der Grund für die Zurückweisung anzugeben. Die
zurückgewiesenen Stimmen gelten als nicht abgegeben. Ihre Anzahl ist in der Nieder-
schrift einzutragen.

(5) Die nicht zurückgewiesenen Wahlumschläge werden vom Wahlvorstand ungeöffnet in
die Wahlurne gelegt.
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§ 19
Urnenwahl

(1) Falls eine Urnenwahl durchgeführt wird, wird mit amtlichen Stimmzetteln gewählt.
Stimmzettel für die Wahlen zum Senat und zu den Fachbereichsräten sollen nach Größe
oder Farbe für jede Wahl und jede Gruppe verschieden sein.

(2) Jeder Wahlraum ist so auszustatten, dass die Wahlberechtigten den Stimmzettel unbe-
obachtet von anderen ausfüllen.

(3) Die Stimmzettel werden in besonderen Behältnissen (Wahlurnen) gesammelt. Vor
Beginn der Stimmabgabe ist vom Wahlvorstand nachzuprüfen, ob die Wahlurnen leer
sind; sie sind danach zu verschließen. Wird die Stimmabgabe unterbrochen, so hat der
Wahlvorstand für die Zwischenzeit die Wahlurne so zu verschließen und aufzube-
wahren, dass der Einwurf oder die Entnahme von Stimmzetteln unmöglich ist. Muss die
Wahlurne von einem auf den anderen Tag aufbewahrt werden, so bestimmt die Wahl-
vorsteherin oder der Wahlvorsteher den Ort und die Art und Weise der Aufbewahrung.
Bei Wiedereröffnung der Wahl und vor der Entnahme der Stimmzettel zur Auszählung
hat sich der Wahlvorstand davon zu überzeugen, dass die Urne unversehrt ist.

§ 20
Stimmabgabe bei Urnenwahl

(1) Findet eine Urnenwahl statt, ist die Stimme in dem in der Wahlbekanntmachung fest-
gelegten Wahlraum abzugeben; im Einzelnen ist die Eintragung im Wählerverzeichnis
maßgebend.

(2) Während der Zeit der Stimmabgabe haben die jeweils Wahlberechtigten und die
Vertreterinnen und Vertreter der Medien Zutritt zum Wahlraum. Im Wahlraum sowie im
Sichtbereich der Urne ist jede Wahlwerbung und Beeinflussung der Wahlberechtigten
untersagt. Der Wahlvorstand stellt dies durch geeignete Maßnahmen sicher und
informiert ggf. die Vertrauenspersonen der betreffenden Wahlvorschläge.

(3) Während der Wahlhandlung müssen mindestens die nach § 9 Abs. 6 Satz 5
erforderlichen Mitglieder des Wahlvorstandes im Wahlraum anwesend sein.

(4) Die Wählenden haben sich auf Verlangen durch einen gültigen amtlichen
Lichtbildausweis auszuweisen. Wer seine Identität nicht nachweist, ist zur Stimmabgabe
nicht zugelassen.

(5) Zur Stimmabgabe wird nur zugelassen, wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist. Die
Aushändigung der Wahlunterlagen wird von einem Mitglied des Wahlvorstandes im
Wählerverzeichnis vermerkt.

(6) Die Wählenden erhalten einen Stimmzettel in der für ihre Gruppe vorgesehenen Größe
und Farbe. Der Stimmzettel ist bei der Listenwahl je nach zu wählendem Gremium
gemäß §§ 28 Abs. 2, 42 Abs. 2 und 60 Abs. 2, bei Mehrheitswahl gemäß §§ 29 Abs. 2,
43 Abs. 2 und 61 Abs. 2 auszufüllen und in die Wahlurne einzuwerfen.

(7) Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher stellt fest, wann die Wahlzeit abgelaufen
ist. Nach diesem Zeitpunkt darf nur noch zur Stimmabgabe zugelassen werden, wer sich
im Wahlraum befindet.
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§ 21
Wahltermine

(1) Die Wahlen zum Senat, zu den Fachbereichsräten und der Doktorandenvertretung
finden gleichzeitig während der Vorlesungszeit im Wintersemester statt.

(2) Die Wahlen zu den Kollegialorganen finden alle drei Jahre statt und die jährlichen
Wahlen der Vertretung der Studierenden mindestens vier Wochen vor Ende der
laufenden Amtszeit. Die Wahlen für die Doktorandenvertretung finden alle zwei Jahre
statt.

(3) Die Wahlen erstrecken sich von sechs bis zu fünfzehn Tagen im Fall der elektronischen
Wahl bzw. auf zwei aufeinanderfolgende Werktage im Fall der Urnenwahl (Wahltage).
Bei der Urnenwahl ist die Stimmabgabe jeweils von 9.00 bis 16.00 Uhr zu ermöglichen.

(4) Die Wahltage werden vom Präsidium terminiert.

(5) Samstage gelten nicht als Werktage im Sinne dieser Ordnung.

Abschnitt 2
Wahlen zum Senat

§ 22
Wahl der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie Urwahl

(1) Die Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer (§ 37 Abs. 2
Nummer 1 HochSchG) wählen die sie im Senat vertretenden Mitglieder aus dem Kreis
der dem jeweiligen Fachbereich angehörenden Mitglieder ihrer Gruppe.

(2) Die Mitglieder aus den Gruppen gemäß § 37 Abs. 2 Nummer 2 bis 4 HochSchG werden
jeweils aus deren Mitte gewählt (Urwahl).

§ 23
Wahlbekanntmachung

(1) Die Wahlen sind frühzeitig, mindestens fünf Wochen vor dem ersten Wahltag von dem
gem. § 7 Abs. 2 jeweils zuständigen Initiativorgan durch Aushang oder in sonst
geeigneter Weise öffentlich bekannt zu machen.

(2) In der Wahlbekanntmachung sind die wesentlichen Regelungen über die Wahlbe-
rechtigung, die Einreichung von Wahlvorschlägen, die wesentlichen Termine sowie das
Wahlverfahren aufzunehmen.
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§ 24
Wahlbenachrichtigung

(1) Das Wahlbüro teilt den Wahlberechtigten Ort und Zeit der Wahlhandlung schriftlich oder
elektronisch mit. In der Wahlbenachrichtigung ist darauf hinzuweisen, dass Einzelheiten
über die Wahl der Wahlbekanntmachung zu entnehmen sind und die Möglichkeit zur
Briefwahl besteht.

(2) Die Wahlbenachrichtigungen sind mindestens vier Wochen vor dem ersten Wahltag zu
versenden.

(3) Studierende, die sich nach Versenden der Mitteilungen nach Absatz 1 noch ein-
schreiben, erhalten abweichend von Absatz 2 rechtzeitig vom Wahlbüro die Mitteilung
gemäß Absatz 1.

§ 25
Wählerverzeichnis

(1) Die Wahlleitung stellt ein Wählerverzeichnis auf, in dem alle wahlberechtigten und
wählbaren Personen nach der sich aus § 37 Abs. 2 Satz 1 HochSchG ergebenden
Gruppenzugehörigkeit getrennt aufgeführt sind. Falls erforderlich kann für jeden
Stimmbezirk ein Wählerverzeichnis erstellt werden.

(2) Das Wählerverzeichnis muss Name, Vorname und Fachbereich oder Dienststelle sowie
das Geburtsdatum der in Absatz 1 genannten Personen enthalten.

(3) Das Wählerverzeichnis wird während der Vorlesungszeit vier Wochen vor dem ersten
Wahltag eine Woche lang zur Einsicht für die Mitglieder der JGU von der Wahlleitung
ausgelegt. Wo, an welchen Tagen und zu welchen Tagesstunden das
Wählerverzeichnis auszulegen ist (Auslegungsfrist), bestimmt das nach § 7 Abs. 2
zuständige Initiativorgan im Benehmen mit der Wahlleitung.

(4) Jedes Mitglied der JGU, welches das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig
hält, kann innerhalb der Auslegungsfrist bei der Wahlleitung Einspruch einlegen;
hierüber entscheidet die Wahlleitung.

(5) Während der Auslegungsfrist kann das Wählerverzeichnis von der Wahlleitung auch von
Amts wegen berichtigt oder ergänzt werden. Darüber hinaus kann die Wahlleitung bei
offensichtlichen Fehlern oder bei fehlender Gruppenzugehörigkeit eine Änderung oder
ein Nachtragen im Wählerverzeichnis bis spätestens zum sechsten Werktag vor dem
ersten Wahltag vornehmen, es sei denn, die Erklärung über die Ausübung des passiven
Wahlrechts gemäß § 5 Abs. 4 steht dem entgegen. § 5 Abs. 4 und § 6 bleiben
unberührt.

(6) Jede Berichtigung des Wählerverzeichnisses ist der oder dem Betroffenen mitzuteilen,
soweit sie für das Wahlrecht oder die Wählbarkeit erheblich ist

(7) Nach Ablauf der Auslegungsfrist stellt die Wahlleitung das Wählerverzeichnis fest. Das
Wahlrecht können nur Personen ausüben, die im festgestellten Wählerverzeichnis
aufgeführt sind.
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§ 26
Wahlvorschläge

(1) Nach Feststellung des Wählerverzeichnisses können die Wahlberechtigten einer Gruppe
bei dem nach § 7 Abs. 2 zuständigen Initiativorgan während der Vorlesungszeit bis zu
zwei Wochen vor dem ersten Wahltag Wahlvorschläge einreichen. Die Wahlvorschläge
müssen dem zuständigen Initiativorgan bis 18.00 Uhr des letzten Abgabetages
vorliegen.

(2) Die Wahlvorschläge müssen von mindestens zwei Wahlberechtigten (§ 5) der jeweiligen
Gruppe unterzeichnet sein. Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter darf nur
einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Niemand darf sich selbst vorschlagen.

(3) Wahlvorschläge sollen mindestens zwei Personen umfassen; diese dürfen

1. nur der Gruppe angehören, aus deren Mitte die Mitglieder gewählt werden und die
nach §§ 5, 6 wählbar sind,

2. in keinem anderen Wahlvorschlag der Gruppe, deren Mitglieder gewählt werden
sollen, aufgenommen sein.

Im Wahlvorschlag sind die Vorgeschlagenen in erkennbarer Reihenfolge aufzuführen.
Ein Listenname kann abgegeben werden.

(4) Wahlvorschläge bedürfen der Schriftform, sie müssen umfassen:

1. die Bezeichnung der Wahl,
2. die Bezeichnung der vorgeschlagenen Gruppe,
3. Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Gruppenzugehörigkeit, Fachbereich oder - mit

Ausnahme der Studierenden - Dienststelle der Bewerberinnen und Bewerber,
4. Datum der Unterzeichnung und
5. Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Gruppenzugehörigkeit, Fachbereich oder Dienst-

stelle und Unterschrift der Vorschlagenden.

Den Wahlvorschlägen ist die Erklärung der Vorgeschlagenen beizufügen, dass sie mit
ihrer Nominierung einverstanden sind. Die eigenhändige Einverständniserklärung kann
auch durch andere geeignete technische Mittel ersetzt werden, die die Identität und das
Einverständnis der Kandidierenden zu Kandidatur zweifelsfrei erkennen lassen. Dem
Wahlvorschlag ist ferner der Name sowie die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer
einer Vertrauensperson beizufügen, die den Wahlvorschlag gegenüber den Wahl-
organen vertritt. Die Vertrauensperson kann ebenfalls auf einem Wahlvorschlag vorge-
schlagen sein.

(5) Liegt kein zugelassener Wahlvorschlag vor und besteht die Gruppe von
Wahlberechtigten aus weniger als zwanzig Personen, werden alle wählbaren Personen
in alphabetischer Reihenfolge auf dem Stimmzettel aufgeführt. Sonst entfällt die
Hauptwahl für diese Gruppe und es hat eine Nachwahl zu erfolgen.

§ 27
Prüfung und Bekanntmachung der Wahlvorschläge

(1) Das gemäß § 7 Abs. 2 zuständige Initiativorgan oder eine von ihm beauftragte Person
vermerkt auf jedem eingereichten Wahlvorschlag Tag und Uhrzeit des Eingangs. Dabei
sollen die Vorschläge auf ihre äußere Ordnungsmäßigkeit und Vollständigkeit geprüft
und offenbare Mängel bis zum Ablauf der Einreichungsfrist korrigiert werden.
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(2) Der zuständige Wahlausschuss beschließt unverzüglich nach Ablauf der für die
Einreichung vorgesehenen Frist über die Zulassung der Wahlvorschläge.
Wahlvorschläge, die verspätet eingereicht sind oder den Anforderungen dieser
Wahlordnung nicht genügen, sind zurückzuweisen. Werden die Anforderungen lediglich
hinsichtlich einzelner Bewerberinnen und Bewerber des Wahlvorschlages nicht erfüllt,
sind nur die Betreffenden zu streichen. Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der
auf mehreren Wahlvorschlägen aufgeführt ist, ist auf allen Wahlvorschlägen zu
streichen; hat eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter mehrere Wahlvorschläge
unterzeichnet, so ist ihre oder seine Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen ungültig. Hat
eine vorgeschlagene Person ihren eigenen Wahlvorschlag unterzeichnet, ist ihre
Unterschrift ungültig. Beschlüsse gemäß Satz 2 bis 5 sind der oder dem an erster Stelle
stehenden Unterzeichnerin oder Unterzeichner des Wahlvorschlages mit Begründung
mitzuteilen.

(3) Die zugelassenen Wahlvorschläge sind vom Wahlausschuss nach Gruppen getrennt in
der Reihenfolge ihres Eingangs mit Ordnungsnummern (zum Beispiel „Wahlvorschlag
1“) zu versehen.

(4) Im Anschluss an Prüfung und Zulassung sind die Wahlvorschläge bei der Wahlleitung
auszuhängen und auf geeignetem elektronischem Wege bekannt zu machen. Bis zum
Ablauf der für die Einreichung vorgesehenen Frist können Wahlvorschläge von allen
Vorschlagenden gemeinsam ergänzt, geändert oder zurückgenommen werden.

§ 28
Listenwahl

(1) Nach den Grundsätzen der Listenwahl ist zu wählen, wenn für eine Gruppe mindestens
ein zugelassener Wahlvorschlag vorliegt. In diesem Fall können die Wählenden ihre
Stimme nur für einen Wahlvorschlag (Vorschlagsliste) abgeben.

(2) Die Wählenden haben auf dem Stimmdokument die Vorschlagsliste anzukreuzen, für die
sie ihre Stimme abgeben wollen.

(3) Bei der Listenwahl bestimmt sich die Anzahl der auf einen Wahlvorschlag entfallenden
Sitze nach dem Höchstzahlverfahren nach Sainte-Laguë / Schepers. Die auf die
Wahlvorschläge entfallenen Stimmen werden fortlaufend durch 0,5, 1,5, 2,5 usw. geteilt
und die zur Verfügung stehenden Sitze im Anschluss nach absteigenden Höchstzahlen
verteilt. Sind bei gleichen Höchstzahlen weniger Sitze zu verteilen als Höchstzahlen
vorhanden sind, so entscheidet das Los. Enthält eine Vorschlagsliste weniger Personen
als ihr nach den Höchstzahlen Sitze zustehen würde, so fallen die überschüssigen Sitze
den übrigen Vorschlagslisten in der Reihenfolge der nächsten Höchstzahlen zu.

(4) Gewählt sind die Mitglieder und Ersatzmitglieder in der Reihenfolge der Listen-
platzierung in der Anzahl, wie ihnen jeweils Sitze nach Maßgabe der Auszählung gemäß
Absatz 3 zukommen.

§ 29
Mehrheitswahl

(1) Nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl ist jeweils zu wählen, wenn für eine Gruppe
ein Mitglied zu wählen ist und wenn ein Stimmzettel nach § 26 Abs. 5 Satz 1 erstellt
wird, der alle wählbaren Personen in alphabetischer Reihenfolge aufführt.
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(2) Die Wählenden können auf dem Stimmdokument so viele wählbare Personen
kennzeichnen, wie Mitglieder in der Gruppe zu wählen sind.

(3) Gewählt sind die Mitglieder und Ersatzmitglieder in der Reihenfolge der jeweils höchsten
auf sie entfallenden Stimmenzahl; bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

§ 30
Stimmauszählung

(1) Die Auszählung der Stimmen beginnt unverzüglich nach Ende der Wahl.

(2) Wird die Wahl als elektronische Wahl durchgeführt, ist für die Administration der Wahl-
server und insbesondere für die Auszählung und Archivierung der Wahl die
Autorisierung durch eine Berechtigte oder einen Berechtigten nach § 7 Abs. 2
notwendig. Der Wahlvorstand veranlasst unverzüglich nach Beendigung der
elektronischen Wahl die computerbasierte hochschulöffentliche Auszählung der
abgegebenen Stimmen und stellt das Ergebnis durch einen Ausdruck der
Auszählungsergebnisse fest, der von zwei Mitgliedern des Wahlvorstandes
abgezeichnet wird. Alle Datensätze der elektronischen Internetwahl sind in geeigneter
Weise zu speichern.

(3) Bei elektronischen Wahlen sind technische Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, die
den Auszählungsprozess jederzeit reproduzierbar machen.

(4) Nach Ende der Stimmabgabe und nach Einwurf der Wahlumschläge gemäß § 18 Abs. 5
öffnet der Wahlvorstand unverzüglich die Wahlurne, entnimmt die Wahlumschläge und
im Fall der Urnenwahl die Stimmzettel. Unter Aufsicht der Wahlvorsteherin oder des
Wahlvorstehers öffnen die übrigen Mitglieder des Wahlvorstandes die Wahlumschläge,
nehmen die Stimmzettel heraus und legen sie zu den anderen. Leere Wahlumschläge,
Wahlumschläge, die mehrere Stimmzettel enthalten, sowie Wahlumschläge, die zu
Bedenken gemäß § 31 Anlass geben, werden ausgesondert; über die Gültigkeit wird vor
der Auszählung entschieden und das Ergebnis auf dem Wahlumschlag vermerkt. Die
Auszählung erfolgt hochschulöffentlich; der Ort der Auszählung ist bekanntzumachen.

(5) Die Stimmzettel werden insgesamt gezählt, sodann wird diese Zahl mit der Zahl der
Wählenden, die die Stimme laut Wählerverzeichnis abgegeben haben, verglichen. Ergibt
sich keine Übereinstimmung, wird dies in der Niederschrift vermerkt. Sodann sind die
Stimmzettel nach Gruppen zu ordnen. Ungekennzeichnete sowie solche, die zu
Bedenken nach § 31 Anlass geben, werden ausgesondert; über die Gültigkeit wird vor
der Auszählung entschieden und das Ergebnis auf dem Stimmzettel vermerkt.

(6) Die gültigen Stimmzettel werden der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher getrennt
nach Gruppen übergeben. Bei der Listenwahl werden die Stimmzettel nach ange-
kreuzten Listen getrennt geordnet; die jeweilige Anzahl wird in der Niederschrift einge-
tragen. Bei Mehrheitswahl sind die Kennzeichnungen mit Hilfe einer Strichliste zu
ermitteln.

(7) § 8 Abs. 6 ist entsprechend anzuwenden.

§ 31
Gültigkeit der Stimmabgabe

(1) Bei elektronischer Wahl ist eine Stimmabgabe ungültig, wenn
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1. mehr Stimmen als zulässig vergeben wurden,
2. keine Stimmen vergeben wurden oder
3. das Auswahlfeld „ungültig wählen“ markiert wurde.

Es wird durch die technischen Voreinstellungen festgestellt, wann ein Stimmdokument
ungültig ist. Im Übrigen gilt Absatz 2 in entsprechender Anwendung.

(2) Eine Stimmabgabe bei der Brief- oder Urnenwahl ist ungültig, wenn

1. mehr Stimmen als zulässig vergeben worden sind,
2. der Stimmzettel oder der Wahlumschlag nicht amtlich hergestellt sind,
3. der Stimmzettel ganz durchgestrichen oder durchgerissen ist,
4. der Stimmzettel nicht gekennzeichnet ist,
5. die Kennzeichnung den Wählerwillen nicht eindeutig erkennen lässt oder
6. der Stimmzettel einen Zusatz, einen Vorbehalt oder sonstige Änderungen enthält,

die nicht der Kennzeichnung dienen.

(3) Bei Mehrheitswahl ist darüber hinaus eine Stimmabgabe insoweit ungültig, als

1. eine wählbare Person mehr als einmal aufgeführt ist, hinsichtlich der weiteren
Benennungen,

2. eine gewählte Person nicht oder nicht in der betreffenden Gruppe wählbar ist, hin-
sichtlich dieser Person,

3. die oder der Gewählte nicht zweifelsfrei identifiziert werden kann, hinsichtlich dieser
Person, oder

4. gegenüber der oder dem Gewählten ein Vorbehalt gemacht wurde, hinsichtlich
dieser Person.

(4) In Zweifelsfällen entscheidet der Wahlvorstand, ob eine Stimmabgabe vorliegt und ob
die Stimmabgabe gültig ist. Die Unterlagen sind gesondert aufzubewahren.

§ 32
Feststellung des Wahlergebnisses durch den Wahlvorstand

Der Wahlvorstand stellt unverzüglich nach Ablauf der Wahlzeit gemäß §§ 30 und 31 das vor-
läufige Wahlergebnis erforderlichenfalls für seinen Stimmbezirk fest. Er gibt das Ergebnis im
Anschluss an die Feststellung mündlich, durch Aushang und auf geeignetem elektronischem
Wege bekannt.

§ 33
Wahlniederschrift

(1) Über die Wahlhandlung und die Feststellung des Wahlergebnisses wird eine Nieder-
schrift angefertigt. Sie ist von allen Mitgliedern des Wahlvorstandes zu unterzeichnen.
Die Niederschrift muss enthalten:

1. die Angabe des gewählten Organs sowie erforderlichenfalls des Stimmbezirks,
2. Ort und Zeit der Wahlhandlung und der Stimmenauszählung,
3. die Namen der Mitglieder des Wahlvorstandes,
4. Beanstandungen und besondere Vorkommnisse bei der Wahlhandlung und bei der

Feststellung des Wahlergebnisses,
5. Beschlüsse über die Nichtzulassung von Wählenden,
6. die Zahl der Wahlberechtigten jeder Gruppe des Stimmbezirks,
7. die Zahl der in jeder Gruppe abgegebenen Stimmen,
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8. die Zahl der in jeder Gruppe gültigen Stimmen,
9. die Zahl der in jeder Gruppe gemäß § 31 ungültigen Stimmabgaben mit Angabe des

Grundes der Ungültigkeit und
10. bei der Listenwahl die Zahl der auf die einzelnen Wahlvorschläge und auf die

Bewerberinnen und Bewerber entfallenden Stimmen oder
11. bei der Mehrheitswahl die Zahl der auf die einzelnen Personen entfallenden

Stimmen.

(2) Der Niederschrift sind beizufügen:

1. die gültigen Stimmzettel getrennt nach Gruppen, bei der Listenwahl außerdem ge-
trennt nach angekreuzten Wahlvorschlägen,

2. inklusive der Unterlagen und Datensätze nach § 30 Abs. 2 Satz 2 und 3 und
3. Briefwahlumschläge und Stimmzettel, bei denen die Stimmabgabe gemäß § 31 für

ungültig erklärt worden ist.

(3) Der Wahlvorstand übergibt sodann unverzüglich der Wahlleitung die Niederschrift mit
den Anlagen gemäß Absatz 2 und das Wählerverzeichnis.

(4) Die Wahlleitung prüft die Niederschrift auf ihre Ordnungsmäßigkeit und Vollständigkeit.
Mängel, die sich dabei ergeben, sind alsbald aufzuklären.

(5) Die Wahlleitung übergibt die Wahlunterlagen gemäß Absatz 3 der oder dem
Vorsitzenden des Wahlausschusses.

§ 34
Feststellung des Gesamtergebnisses der Wahl

(1) Der Wahlausschuss stellt unverzüglich das Gesamtergebnis der Wahl fest. Er kann
Feststellungen des Wahlvorstandes rechnerisch berichtigen und über die Gültigkeit von
Stimmabgaben abweichend vom Wahlvorstand entscheiden.

(2) Der Wahlausschuss stellt fest, welche Mitglieder und Ersatzmitglieder für jede Gruppe
bei Listenwahl und bei Mehrheitswahl in das Gremium gewählt sind. Über die Fest-
stellung des Gesamtergebnisses der Wahl ist eine Niederschrift zu fertigen, für die § 33
sinngemäß gilt.

(3) Die oder der Vorsitzende des Wahlausschusses übergibt unverzüglich sämtliche Wahl-
unterlagen und die Niederschrift (Absatz 2 Satz 2) der Wahlleitung. Diese oder dieser
benachrichtigt die gewählten Mitglieder und fordert sie auf, binnen drei Tagen nach
Erhalt der Benachrichtigung schriftlich zu erklären, ob sie die Wahl annehmen. Dabei ist
darauf hinzuweisen, dass die Wahl als angenommen gilt, wenn innerhalb der genannten
Frist keine Erklärung eingeht.

(4) Nach Ablauf der Annahmefrist gemäß Absatz 3 stellt der Wahlausschuss endgültig das
Wahlergebnis und die Namen der gewählten Mitglieder und Ersatzmitglieder fest. Die
Wahlleitung gibt das endgültige Gesamtergebnis der Wahl unter Angabe der jeweiligen
Abstimmungsergebnisse durch Aushang und auf geeignetem elektronischem Wege
bekannt.

(5) Die Wahlunterlagen sind von der Wahlleitung so lange sicher aufzubewahren, bis die
jeweilige Wahl rechtswirksam abgeschlossen ist und das jeweils aus der nächsten Wahl
hervorgegangene Organ zusammengetreten ist bzw. ihr oder sein Amt aufgenommen
hat.
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§ 35
Sondervorschriften für die Wahl der Mitglieder aus der Gruppe der

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer des
Fachbereichs 04 –

Universitätsmedizin zum Senat

Für die Wahl der Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer
zum Senat gilt Folgendes:

1. Es sind zwei dem Fachbereich 04 – Universitätsmedizin – angehörende Mitglieder der
Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer zu wählen:

a) Ein Mitglied muss gem. § 77 Satz 1 HochSchG mit Aufgaben in der Kranken-
versorgung betraut sein.

b) Ein weiteres Mitglied darf nicht mit Aufgaben in der Krankenversorgung betraut sein.

2. Die Wahlberechtigten haben zwei Stimmen. Mit der einen Stimme ist das Mitglied gem.
Nummer 1 Buchst. a) und mit der anderen Stimme das Mitglied gem. Nummer 1 Buchst.
b) zu wählen.

Ein Wahlvorschlag darf nur Mitglieder gem. Nummer 1 Buchst. a) oder gem. Nummer 1
Buchst. b) enthalten. Alle Wahlberechtigten können Wahlvorschläge für Mitglieder, die in der
Krankenversorgung tätig sind und Mitglieder, die nicht in der Krankenversorgung tätig sind,
einreichen. Hierauf ist in der Wahlbekanntmachung hinzuweisen.

Abschnitt 3
Wahlen zum Fachbereichsrat

§ 36
Wahl der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie Urwahl

(1) Die Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer (§ 37 Abs. 2
Nummer 1 HochSchG) wählen die sie im Fachbereichsrat vertretenden Mitglieder aus
dem Kreis der dem jeweiligen Fachbereich angehörenden Mitglieder ihrer Gruppe.

(2) Die Mitglieder aus den Gruppen gemäß § 37 Abs. 2 Nummer 2 bis 4 HochSchG werden
jeweils aus deren Mitte gewählt (Urwahl).

§ 37
Wahlbekanntmachung

(1) Die Wahlen sind frühzeitig, mindestens fünf Wochen vor dem ersten Wahltag von dem
gem. § 7 Abs. 2 jeweils zuständigen Initiativorgan durch Aushang oder in sonst
geeigneter Weise öffentlich bekannt zu machen.

(2) In der Wahlbekanntmachung sind die wesentlichen Regelungen über die Wahlbe-
rechtigung, die Einreichung von Wahlvorschlägen, die wesentlichen Termine sowie das
Wahlverfahren aufzunehmen.



Veröffentlichungsblatt JGU 1365

§ 38
Wahlbenachrichtigung

(1) Das Wahlbüro teilt den Wahlberechtigten Ort und Zeit der Wahlhandlung schriftlich oder
elektronisch mit. In der Wahlbenachrichtigung ist darauf hinzuweisen, dass Einzelheiten
über die Wahl der Wahlbekanntmachung zu entnehmen sind und die Möglichkeit der
Briefwahl besteht.

(2) Die Wahlbenachrichtigungen sind mindestens vier Wochen vor dem ersten Wahltag zu
versenden.

(3) Studierende, die sich nach Versenden der Mitteilungen nach Absatz 1 noch ein-
schreiben, erhalten abweichend von Absatz 2 rechtzeitig vom Wahlbüro die Mitteilung
gemäß Absatz 1.

§ 39
Wählerverzeichnis

(1) Die Wahlleitung stellt ein Wählerverzeichnis auf, in dem alle wahlberechtigten und
wählbaren Personen nach der sich aus § 37 Abs. 2 Satz 1 HochSchG ergebenden
Gruppenzugehörigkeit getrennt aufgeführt sind. Falls erforderlich kann für jeden
Stimmbezirk ein Wählerverzeichnis erstellt werden.

(2) Das Wählerverzeichnis muss Name, Vorname und Fachbereich oder Dienststelle sowie
das Geburtsdatum der in Absatz 1 genannten Personen enthalten.

(3) Das Wählerverzeichnis wird während der Vorlesungszeit vier Wochen vor dem ersten
Wahltag eine Woche lang zur Einsicht für die Mitglieder der JGU von der Wahlleitung
ausgelegt. Wo, an welchen Tagen und zu welchen Tagesstunden das
Wählerverzeichnis auszulegen ist (Auslegungsfrist), bestimmt das nach § 7 Abs. 2
zuständige Initiativorgan im Benehmen mit der Wahlleitung.

(4) Jedes Mitglied der JGU, welches das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig
hält, kann innerhalb der Auslegungsfrist bei der Wahlleitung Einspruch einlegen;
hierüber entscheidet die Wahlleitung.

(5) Während der Auslegungsfrist kann das Wählerverzeichnis von der Wahlleitung auch von
Amts wegen berichtigt oder ergänzt werden. Darüber hinaus kann die Wahlleitung bei
offensichtlichen Fehlern oder bei fehlender Gruppenzugehörigkeit eine Änderung oder
ein Nachtragen im Wählerverzeichnis bis spätestens zum sechsten Werktag vor dem
ersten Wahltag vornehmen, es sei denn, die Erklärung über die Ausübung des passiven
Wahlrechts gemäß § 5 Abs. 4 steht dem entgegen. § 5 Abs. 4 und § 6 bleiben
unberührt.

(6) Jede Berichtigung des Wählerverzeichnisses ist der oder dem Betroffenen mitzuteilen,
soweit sie für das Wahlrecht oder die Wählbarkeit erheblich ist

(7) Nach Ablauf der Auslegungsfrist stellt die Wahlleitung das Wählerverzeichnis fest. Das
Wahlrecht können nur Personen ausüben, die im festgestellten Wählerverzeichnis
aufgeführt sind.
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§ 40
Wahlvorschläge

(1) Nach Feststellung des Wählerverzeichnisses können die Wahlberechtigten einer Gruppe
bei dem nach § 7 Abs. 2 zuständigen Initiativorgan während der Vorlesungszeit bis zu
zwei Wochen vor dem ersten Wahltag Wahlvorschläge einreichen. Die Wahlvorschläge
müssen dem zuständigen Initiativorgan bis 18.00 Uhr des letzten Abgabetages
vorliegen.

(2) Die Wahlvorschläge müssen von mindestens zwei Wahlberechtigten (§ 5) der jeweiligen
Gruppe unterzeichnet sein. Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter darf nur
einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Niemand darf sich selbst vorschlagen.

(3) Wahlvorschläge sollen mindestens zwei Personen umfassen; diese dürfen

1. nur der Gruppe angehören, aus deren Mitte die Mitglieder gewählt werden und die
nach §§ 5, 6 wählbar sind,

2. in keinem anderen Wahlvorschlag der Gruppe, deren Mitglieder gewählt werden
sollen, aufgenommen sein.

Im Wahlvorschlag sind die Vorgeschlagenen in erkennbarer Reihenfolge aufzuführen.
Ein Listenname kann abgegeben werden.

(4) Wahlvorschläge bedürfen der Schriftform, sie müssen umfassen:

1. die Bezeichnung der Wahl,
2. die Bezeichnung der vorgeschlagenen Gruppe,
3. Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Gruppenzugehörigkeit, Fachbereich oder - mit

Ausnahme der Studierenden - Dienststelle der Bewerberinnen und Bewerber,
4. Datum der Unterzeichnung und
5. Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Gruppenzugehörigkeit, Fachbereich oder Dienst-

stelle und Unterschrift der Vorschlagenden.

Den Wahlvorschlägen ist die Erklärung der Vorgeschlagenen beizufügen, dass sie mit
ihrer Nominierung einverstanden sind. Die eigenhändige Einverständniserklärung kann
auch durch andere geeignete technische Mittel ersetzt werden, die die Identität und das
Einverständnis der Kandidierenden zu Kandidatur zweifelsfrei erkennen lassen. Dem
Wahlvorschlag ist ferner der Name sowie die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer
einer Vertrauensperson beizufügen, die den Wahlvorschlag gegenüber den Wahl-
organen vertritt. Die Vertrauensperson kann ebenfalls auf einem Wahlvorschlag vorge-
schlagen sein.

(5) Liegt kein zugelassener Wahlvorschlag vor und besteht die Gruppe von
Wahlberechtigten aus weniger als zwanzig Personen, werden alle wählbaren Personen
in alphabetischer Reihenfolge auf dem Stimmzettel aufgeführt. Sonst entfällt die
Hauptwahl für diese Gruppe und es hat eine Nachwahl zu erfolgen.

§ 41
Prüfung und Bekanntmachung der Wahlvorschläge

(1) Das gemäß § 7 Abs. 2 zuständige Initiativorgan oder eine von ihm beauftragte Person
vermerkt auf jedem eingereichten Wahlvorschlag Tag und Uhrzeit des Eingangs. Dabei
sollen die Vorschläge auf ihre äußere Ordnungsmäßigkeit und Vollständigkeit geprüft
und offenbare Mängel bis zum Ablauf der Einreichungsfrist korrigiert werden.
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(2) Der zuständige Wahlausschuss beschließt unverzüglich nach Ablauf der für die
Einreichung vorgesehenen Frist über die Zulassung der Wahlvorschläge.
Wahlvorschläge, die verspätet eingereicht sind oder den Anforderungen dieser
Wahlordnung nicht genügen, sind zurückzuweisen. Werden die Anforderungen lediglich
hinsichtlich einzelner Bewerberinnen und Bewerber des Wahlvorschlages nicht erfüllt,
sind nur die Betreffenden zu streichen. Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der
auf mehreren Wahlvorschlägen aufgeführt ist, ist auf allen Wahlvorschlägen zu
streichen; hat eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter mehrere Wahlvorschläge
unterzeichnet, so ist ihre oder seine Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen ungültig. Hat
eine vorgeschlagene Person ihren eigenen Wahlvorschlag unterzeichnet, ist ihre
Unterschrift ungültig. Beschlüsse gemäß Satz 2 bis 5 sind der oder dem an erster Stelle
stehenden Unterzeichnerin oder Unterzeichner des Wahlvorschlages mit Begründung
mitzuteilen.

(3) Die zugelassenen Wahlvorschläge sind vom Wahlausschuss nach Gruppen getrennt in
der Reihenfolge ihres Eingangs mit Ordnungsnummern (zum Beispiel „Wahlvorschlag
1“) zu versehen.

(4) Im Anschluss an Prüfung und Zulassung sind die Wahlvorschläge bei der Wahlleitung
auszuhängen und auf geeignetem Wege bekannt zu machen. Bis zum Ablauf der für die
Einreichung vorgesehenen Frist können Wahlvorschläge von allen Vorschlagenden
gemeinsam ergänzt, geändert oder zurückgenommen werden.

§ 42
Listenwahl

(1) Nach den Grundsätzen der Listenwahl ist zu wählen, wenn für eine Gruppe mindestens
ein zugelassener Wahlvorschlag vorliegt. In diesem Fall können die Wählenden ihre
Stimme nur für einen Wahlvorschlag (Vorschlagsliste) abgeben.

(2) Die Wählenden haben auf dem Stimmdokument die Vorschlagsliste anzukreuzen, für die
sie ihre Stimme abgeben wollen.

(3) Bei der Listenwahl bestimmt sich die Anzahl der auf einen Wahlvorschlag entfallenden
Sitze nach dem Höchstzahlverfahren nach Sainte-Laguë / Schepers. Die auf die
Wahlvorschläge entfallenen Stimmen werden fortlaufend durch 0,5, 1,5, 2,5 usw. geteilt
und die zur Verfügung stehenden Sitze im Anschluss nach absteigenden Höchstzahlen
verteilt. Sind bei gleichen Höchstzahlen weniger Sitze zu verteilen als Höchstzahlen
vorhanden sind, so entscheidet das Los. Enthält eine Vorschlagsliste weniger Personen
als ihr nach den Höchstzahlen Sitze zustehen würde, so fallen die überschüssigen Sitze
den übrigen Vorschlagslisten in der Reihenfolge der nächsten Höchstzahlen zu.

(4) Gewählt sind die Mitglieder und Ersatzmitglieder in der Reihenfolge der Listen-
platzierung in der Anzahl, wie ihnen jeweils Sitze nach Maßgabe der Auszählung gemäß
Absatz 3 zukommen.

§ 43
Mehrheitswahl

(1) Nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl ist jeweils zu wählen, wenn für eine Gruppe
ein Mitglied zu wählen ist und wenn ein Stimmzettel nach § 40 Abs. 5 Satz 1 erstellt
wird, der alle wählbaren Personen in alphabetischer Reihenfolge aufführt.
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(2) Die Wählenden können auf dem Stimmdokument so viele wählbare Personen
kennzeichnen, wie Mitglieder in der Gruppe zu wählen sind.

(3) Gewählt sind die Mitglieder und Ersatzmitglieder in der Reihenfolge der jeweils höchsten
auf sie entfallenden Stimmenzahl; bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

§ 44
Stimmauszählung

(1) Die Auszählung der Stimmen beginnt unverzüglich nach Ende der Wahl.

(2) Wird die Wahl als elektronische Wahl durchgeführt, ist für die Administration der Wahl-
server und insbesondere für die Auszählung und Archivierung der Wahl die
Autorisierung durch eine Berechtigte oder einen Berechtigten nach § 7 Abs. 2
notwendig. Der Wahlvorstand veranlasst unverzüglich nach Beendigung der
elektronischen Wahl die computerbasierte hochschulöffentliche Auszählung der
abgegebenen Stimmen und stellt das Ergebnis durch einen Ausdruck der
Auszählungsergebnisse fest, der von zwei Mitgliedern des Wahlvorstandes
abgezeichnet wird. Alle Datensätze der elektronischen Internetwahl sind in geeigneter
Weise zu speichern.

(3) Bei elektronischen Wahlen sind technische Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, die
den Auszählungsprozess jederzeit reproduzierbar machen.

(4) Nach Ende der Stimmabgabe und nach Einwurf der Wahlumschläge gemäß § 18 Abs. 5
öffnet der Wahlvorstand unverzüglich die Wahlurne, entnimmt die Wahlumschläge und
im Fall der Urnenwahl die Stimmzettel. Unter Aufsicht der Wahlvorsteherin oder des
Wahlvorstehers öffnen die übrigen Mitglieder des Wahlvorstandes die Wahlumschläge,
nehmen die Stimmzettel heraus und legen sie zu den anderen. Leere Wahlumschläge,
Wahlumschläge, die mehrere Stimmzettel enthalten, sowie Wahlumschläge, die zu
Bedenken gemäß § 45 Anlass geben, werden ausgesondert; über die Gültigkeit wird vor
der Auszählung entschieden und das Ergebnis auf dem Wahlumschlag vermerkt. Die
Auszählung erfolgt hochschulöffentlich; der Ort der Auszählung ist bekanntzumachen.

(5) Die Stimmzettel werden insgesamt gezählt, sodann wird diese Zahl mit der Zahl der
Wählenden, die die Stimme laut Wählerverzeichnis abgegeben haben, verglichen. Ergibt
sich keine Übereinstimmung, wird dies in der Niederschrift vermerkt. Sodann sind die
Stimmzettel nach Gruppen zu ordnen. Ungekennzeichnete sowie solche, die zu
Bedenken nach § 45 Anlass geben, werden ausgesondert; über die Gültigkeit wird vor
der Auszählung entschieden und das Ergebnis auf dem Stimmzettel vermerkt.

(6) Die gültigen Stimmzettel werden der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher getrennt
nach Gruppen übergeben. Bei der Listenwahl werden die Stimmzettel nach ange-
kreuzten Listen getrennt geordnet; die jeweilige Anzahl wird in der Niederschrift einge-
tragen. Bei Mehrheitswahl sind die Kennzeichnungen mit Hilfe einer Strichliste zu
ermitteln.

(7) § 8 Abs. 6 ist entsprechend anzuwenden.
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§ 45
Gültigkeit der Stimmabgabe

(1) Bei elektronischer Wahl ist eine Stimmabgabe ungültig, wenn

1. mehr Stimmen als zulässig vergeben wurden,
2. keine Stimmen vergeben wurden oder
3. das Auswahlfeld „ungültig wählen“ markiert wurde.

Es wird durch die technischen Voreinstellungen festgestellt, wann ein Stimmdokument
ungültig ist. Im Übrigen gilt Absatz 2 in entsprechender Anwendung.

(2) Eine Stimmabgabe bei der Brief- oder Urnenwahl ist ungültig, wenn

1. mehr Stimmen als zulässig vergeben worden sind,
2. der Stimmzettel oder der Wahlumschlag nicht amtlich hergestellt sind,
3. der Stimmzettel ganz durchgestrichen oder durchgerissen ist,
4. der Stimmzettel nicht gekennzeichnet ist,
5. die Kennzeichnung den Wählerwillen nicht eindeutig erkennen lässt oder
6. der Stimmzettel einen Zusatz, einen Vorbehalt oder sonstige Änderungen enthält,

die nicht der Kennzeichnung dienen.

(3) Bei Mehrheitswahl ist darüber hinaus eine Stimmabgabe insoweit ungültig, als

1. eine wählbare Person mehr als einmal aufgeführt ist, hinsichtlich der weiteren
Benennungen,

2. eine gewählte Person nicht oder nicht in der betreffenden Gruppe wählbar ist, hin-
sichtlich dieser Person,

3. die oder der Gewählte nicht zweifelsfrei identifiziert werden kann, hinsichtlich dieser
Person, oder

4. gegenüber der oder dem Gewählten ein Vorbehalt gemacht wurde, hinsichtlich
dieser Person.

(4) In Zweifelsfällen entscheidet der Wahlvorstand, ob eine Stimmabgabe vorliegt und ob
die Stimmabgabe gültig ist. Die Unterlagen sind gesondert aufzubewahren.

§ 46
Feststellung des Wahlergebnisses durch den Wahlvorstand

Der Wahlvorstand stellt unverzüglich nach Ablauf der Wahlzeit gemäß §§ 44 und 45 das vor-
läufige Wahlergebnis erforderlichenfalls für seinen Stimmbezirk fest. Er gibt das Ergebnis im
Anschluss an die Feststellung mündlich, durch Aushang und auf geeignetem elektronischem
Wege bekannt.

§ 47
Wahlniederschrift

(1) Über die Wahlhandlung und die Feststellung des Wahlergebnisses wird eine Nieder-
schrift angefertigt. Sie ist von allen Mitgliedern des Wahlvorstandes zu unterzeichnen.
Die Niederschrift muss enthalten:

1. die Angabe des gewählten Organs sowie erforderlichenfalls des Stimmbezirks,
2. Ort und Zeit der Wahlhandlung und der Stimmenauszählung,
3. die Namen der Mitglieder des Wahlvorstandes,
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4. Beanstandungen und besondere Vorkommnisse bei der Wahlhandlung und bei der
Feststellung des Wahlergebnisses,

5. Beschlüsse über die Nichtzulassung von Wählenden,
6. die Zahl der Wahlberechtigten jeder Gruppe des Stimmbezirks,
7. die Zahl der in jeder Gruppe abgegebenen Stimmen,
8. die Zahl der in jeder Gruppe gültigen Stimmen,
9. die Zahl der in jeder Gruppe gemäß § 45 ungültigen Stimmabgaben mit Angabe des

Grundes der Ungültigkeit und
10. bei der Listenwahl die Zahl der auf die einzelnen Wahlvorschläge und auf die

Bewerberinnen und Bewerber entfallenden Stimmen oder
11. bei der Mehrheitswahl die Zahl der auf die einzelnen Personen entfallenden

Stimmen.

(2) Der Niederschrift sind beizufügen:

1. die gültigen Stimmzettel getrennt nach Gruppen, bei der Listenwahl außerdem ge-
trennt nach angekreuzten Wahlvorschlägen,

2. inklusive der Unterlagen und Datensätze nach § 44 Abs. 2 Satz 2 und 3 und
3. Briefwahlumschläge und Stimmzettel, bei denen die Stimmabgabe gemäß § 45 für

ungültig erklärt worden ist.

(3) Der Wahlvorstand übergibt sodann unverzüglich der Wahlleitung die Niederschrift mit
den Anlagen gemäß Absatz 2 und das Wählerverzeichnis.

(4) Die Wahlleitung prüft die Niederschrift auf ihre Ordnungsmäßigkeit und Vollständigkeit.
Mängel, die sich dabei ergeben, sind alsbald aufzuklären.

(5) Die Wahlleitung übergibt die Wahlunterlagen gemäß Absatz 3 der oder dem
Vorsitzenden des Wahlausschusses.

§ 48
Feststellung des Gesamtergebnisses der Wahl

(1) Der Wahlausschuss stellt unverzüglich das Gesamtergebnis der Wahl fest. Er kann
Feststellungen des Wahlvorstandes rechnerisch berichtigen und über die Gültigkeit von
Stimmabgaben abweichend vom Wahlvorstand entscheiden.

(2) Der Wahlausschuss stellt fest, welche Mitglieder und Ersatzmitglieder für jede Gruppe
bei Listenwahl und bei Mehrheitswahl in das Gremium gewählt sind. Über die Fest-
stellung des Gesamtergebnisses der Wahl ist eine Niederschrift zu fertigen, für die § 47
sinngemäß gilt.

(3) Die oder der Vorsitzende des Wahlausschusses übergibt unverzüglich sämtliche Wahl-
unterlagen und die Niederschrift (Absatz 2 Satz 2) der Wahlleitung. Diese oder dieser
benachrichtigt die gewählten Mitglieder und fordert sie auf, binnen drei Tagen nach
Erhalt der Benachrichtigung schriftlich zu erklären, ob sie die Wahl annehmen. Dabei ist
darauf hinzuweisen, dass die Wahl als angenommen gilt, wenn innerhalb der genannten
Frist keine Erklärung eingeht.

(4) Nach Ablauf der Annahmefrist gemäß Absatz 3 stellt der Wahlausschuss endgültig das
Wahlergebnis und die Namen der gewählten Mitglieder und Ersatzmitglieder fest. Die
Wahlleitung gibt das endgültige Gesamtergebnis der Wahl unter Angabe der jeweiligen
Abstimmungsergebnisse durch Aushang und auf geeignetem elektronischem Wege
bekannt.
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(5) Die Wahlunterlagen sind von der Wahlleitung so lange sicher aufzubewahren, bis die
jeweilige Wahl rechtswirksam abgeschlossen ist und das jeweils aus der nächsten Wahl
hervorgegangene Organ zusammengetreten ist bzw. ihr oder sein Amt aufgenommen
hat.

§ 49
Sondervorschriften für den Fachbereich 01 –

Katholische Theologie und Evangelische Theologie

Für die Wahl der Fakultätsräte der Katholisch-Theologischen Fakultät und Evangelisch-
Theologischen Fakultät gilt Folgendes:

1. Die Wahlberechtigten können nur Wahlvorschläge für die Fakultät einreichen, der sie
angehören. § 20 Abs. 4 Grundordnung ist zu beachten.

2. Die Wahlberechtigten jeder Fakultät wählen die sie gemäß § 20 Abs. 4 Grundordnung im
Fachbereichsrat vertretenden Mitglieder.

Abschnitt 4
Wahlen zur Doktorandenvertretung

§ 50
Allgemeine Verfahrensfragen

(1) Die Mitglieder der Doktorandenvertretung werden aus der Mitte der registrierten
Doktorandinnen und Doktorranden gewählt.

(2) Die Wahl zur Doktorandenvertretung erfolgt alle zwei Jahre gleichzeitig mit der Wahl der
Vertreterinnen und Vertreter aus der Gruppe gemäß § 37 Abs. 2 Nummer 2 HochSchG
zum Senat.

(3) Die Wahlberechtigten der Fachbereiche und künstlerischen Hochschulen erhalten
jeweils die Anzahl an Stimmen, die sich aus § 52 Abs. 4 ergibt.

§ 51
Aufgaben und Zielsetzungen der Doktorandenvertretung

Die Doktorandenvertretung stellt die Interessenvertretung der Doktorandinnen und
Doktoranden der JGU dar und berät in promotionsbezogenen Angelegenheiten. Sie kann
Organen und Gremien der JGU Empfehlungen abgeben und dient diesen als
Ansprechpartnerin in promotionsbezogenen Belangen.

§ 52
Zusammensetzung und Amtszeit

(1) Die Doktorandenvertretung besteht aus gleichberechtigten Mitgliedern.

(2) Die Anzahl der Vertreterinnen und Vertreter, die in einem Fachbereich oder den
künstlerischen Hochschulen gewählt werden können, hängt vom prozentualen Anteil der
registrierten Doktorandinnen und Doktoranden in dem jeweiligen Fachbereich oder den
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künstlerischen Hochschulen von allen in der JGU registrierten Doktorandinnen und
Doktoranden ab.

(3) Die Anzahl an Vertreterinnen oder Vertretern, die maximal in einem Fachbereich oder
den künstlerischen Hochschulen gewählt werden kann, ist auf drei Personen begrenzt.

(4) Bei der Ermittlung der Anzahl an Vertreterinnen oder Vertretern finden die in Nummer 1.
bis 3. festgelegten Zuteilungsregeln Anwendung.2

1. Liegt der Anteil der registrierten Doktorandinnen und Doktoranden unter 5% der in
der JGU insgesamt registrierten Doktorandinnen und Doktoranden erhält der
Fachbereich oder die künstlerischen Hochschulen eine Vertreterin oder einen
Vertreter.

2. Liegt der Anteil der registrierten Doktorandinnen und Doktoranden zwischen 5% und
12% der in der JGU insgesamt registrierten Doktorandinnen und Doktoranden erhält
der Fachbereich oder die künstlerischen Hochschulen zwei Vertreterinnen oder
Vertreter.

3. Liegt der Anteil der registrierten Doktorandinnen und Doktoranden über 12% der in
der JGU insgesamt registrierten Doktorandinnen und Doktoranden erhält der
Fachbereich oder die künstlerischen Hochschulen drei Vertreterinnen oder
Vertreter.

Die prozentualen Anteile sind jeweils vor einer anstehenden Wahl zu überprüfen und
umfassen den Zeitraum von drei Jahren.

(5) Die Hochschule für Musik (HfM) und die Kunsthochschule Mainz (KHM) bilden einen
gemeinsamen Stimmbezirk.

(6) Die Doktorandenvertretung wählt aus ihrer Mitte eine Sprecherin oder einen Sprecher
sowie eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Die Wahl erfolgt gemäß der
Geschäftsordnung, die sich die Doktorandenvertretung zu Beginn einer Wahlperiode der
JGU gibt.

(7) An den Sitzungen der Fachbereichsräte bzw. den Ratssitzungen der künstlerischen
Hochschulen soll jeweils ein Mitglied der Doktorandenvertretung aus dem jeweils
zugehörigen Stimmbezirk gemäß § 53 Abs. 1 beratend teilnehmen. Dem Senat gehört
ein Mitglied der Doktorandenvertretung nach Maßgabe der Grundordnung beratend an,
welches aus dem Kreis der Doktorandenvertretung vorgeschlagen wird. Eine Teilnahme
von Mitgliedern der Doktorandenvertretung an Sitzungen weiterer Gremien, die die
Belange der Promovierenden betreffen, ist möglich.

(8) Die Amtszeit der gewählten Mitglieder der Doktorandenvertretung beträgt zwei Jahre.

§ 53
Wahlberechtigung

und Aufstellung des Wählerverzeichnisses

(1) Wahlberechtigt und wählbar sind alle an der JGU registrierten Doktorandinnen und
Doktoranden, die in das Wählerverzeichnis der Doktorandenvertretung eingetragen sind.
Dabei bilden alle registrierten Doktorandinnen und Doktoranden eines Fachbereichs
einen Stimmbezirk. Die künstlerischen Hochschulen bilden gemeinsam einen

2 Im Hinblick auf die Bestimmungen für den Fachbereich 01 in der Grundordnung der JGU erhält der Fachbereich hiervon
abweichend zwei Vertreterinnen oder Vertreter. Hierbei hat jeweils eine Vertreterin oder ein Vertreter der Katholisch-
Theologischen Fakultät und jeweils eine Vertreterin oder ein Vertreter der Evangelisch-Theologischen Fakultät anzugehören.
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Stimmbezirk. Die Wahlberechtigung erlischt mit dem Bestehen der Disputation oder mit
deren endgültigen Nichtbestehen.

(2) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter stellt für jede Wahl und jeden Stimmbezirk ein
Wählerverzeichnis auf, in dem alle Doktorandinnen und Doktoranden, die zu dieser Wahl
wahlberechtigt sind, eintragen werden. Das Wählerverzeichnis ist nach Fachbereichen
bzw. Zugehörigkeit zu den künstlerischen Hochschulen zu gliedern. Das Verzeichnis
muss den Namen, Vornamen sowie das Geburtsdatum der Wahlberechtigten nennen.

§ 54
Wahlbekanntmachung

(1) Die Wahlen sind frühzeitig, mindestens fünf Wochen vor dem ersten Wahltag von dem
gem. § 7 Abs. 2 jeweils zuständigen Initiativorgan durch Aushang oder in sonst
geeigneter Weise öffentlich bekannt zu machen.

(2) In der Wahlbekanntmachung sind die wesentlichen Regelungen über die Wahlbe-
rechtigung, die Einreichung von Wahlvorschlägen, die wesentlichen Termine sowie das
Wahlverfahren aufzunehmen.

§ 55
Wahlbenachrichtigung

(1) Das Wahlbüro teilt den Wahlberechtigten Ort und Zeit der Wahlhandlung schriftlich oder
elektronisch mit. In der Wahlbenachrichtigung ist darauf hinzuweisen, dass Einzelheiten
über die Wahl der Wahlbekanntmachung zu entnehmen sind und die Möglichkeit der
Briefwahl besteht.

(2) Die Wahlbenachrichtigungen sind mindestens vier Wochen vor dem ersten Wahltag zu
versenden.

(3) Doktorandinnen und Doktorranden, die sich nach Versenden der Mitteilungen nach
Absatz 1 noch registrieren lassen, erhalten abweichend von Absatz 2 rechtzeitig vom
Wahlbüro die Mitteilung gemäß Absatz 1.

§ 56
Auslegung des Wählerverzeichnisses

(1) Das Wählerverzeichnis wird während der Vorlesungszeit vier Wochen vor dem ersten
Wahltag eine Woche lang zur Einsicht für die Mitglieder der JGU von der Wahlleitung
ausgelegt. Wo, an welchen Tagen und zu welchen Tagesstunden das
Wählerverzeichnis auszulegen ist (Auslegungsfrist), bestimmt das nach § 7 Abs. 2
zuständige Initiativorgan im Benehmen mit der Wahlleitung.

(2) Jedes Mitglied der JGU, welches das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig
hält, kann innerhalb der Auslegungsfrist bei der Wahlleitung Einspruch einlegen;
hierüber entscheidet die Wahlleitung.

(3) Während der Auslegungsfrist kann das Wählerverzeichnis von der Wahlleitung auch von
Amts wegen berichtigt oder ergänzt werden. Darüber hinaus kann die Wahlleitung bei
offensichtlichen Fehlern eine Änderung oder ein Nachtragen im Wählerverzeichnis bis
spätestens zum sechsten Werktag vor dem ersten Wahltag vornehmen, es sei denn, die
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Erklärung über die Ausübung des passiven Wahlrechts gemäß § 5 Abs. 4 steht dem
entgegen. § 5 Abs. 4 und § 6 bleiben unberührt.

(4) Jede Berichtigung des Wählerverzeichnisses ist der oder dem Betroffenen mitzuteilen,
soweit sie für das Wahlrecht oder die Wählbarkeit erheblich ist

(5) Nach Ablauf der Auslegungsfrist stellt die Wahlleitung das Wählerverzeichnis fest. Das
Wahlrecht können nur Personen ausüben, die im festgestellten Wählerverzeichnis
aufgeführt sind.

§ 57
Wahlvorschläge

(1) Nach Feststellung des Wählerverzeichnisses können die wahlberechtigten
Doktorandinnen und Doktorranden bei dem nach § 7 Abs. 2 zuständigen Initiativorgan
während der Vorlesungszeit bis zu zwei Wochen vor dem ersten Wahltag
Wahlvorschläge einreichen. Die Wahlvorschläge müssen dem zuständigen Initiativorgan
bis 18.00 Uhr des letzten Abgabetages vorliegen.

(2) Die Wahlvorschläge müssen von mindestens zwei Wahlberechtigten (§ 5) der jeweiligen
Gruppe unterzeichnet sein. Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter darf nur
einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Niemand darf sich selbst vorschlagen.

(3) Wahlvorschläge sollen mindestens zwei Personen umfassen; diese dürfen

1. nur der Gruppe angehören, aus deren Mitte die Mitglieder gewählt werden und die
nach §§ 5, 6 wählbar sind,

2. in keinem anderen Wahlvorschlag der Gruppe, deren Mitglieder gewählt werden
sollen, aufgenommen sein.

Im Wahlvorschlag sind die Vorgeschlagenen in erkennbarer Reihenfolge aufzuführen.
Ein Listenname kann abgegeben werden.

(4) Wahlvorschläge bedürfen der Schriftform, sie müssen umfassen:

1. die Bezeichnung der Wahl,
2. die Bezeichnung der vorgeschlagenen Gruppe,
3. Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Gruppenzugehörigkeit, Fachbereich oder - mit

Ausnahme der lediglich registrierten Doktorandinnen und Doktorranden -
Dienststelle der Bewerberinnen und Bewerber,

4. Datum der Unterzeichnung und
5. Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Gruppenzugehörigkeit, Fachbereich oder Dienst-

stelle und Unterschrift der Vorschlagenden.

Den Wahlvorschlägen ist die Erklärung der Vorgeschlagenen beizufügen, dass sie mit
ihrer Nominierung einverstanden sind. Die eigenhändige Einverständniserklärung kann
auch durch andere geeignete technische Mittel ersetzt werden, die die Identität und das
Einverständnis der Kandidierenden zu Kandidatur zweifelsfrei erkennen lassen. Dem
Wahlvorschlag ist ferner der Name sowie die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer
einer Vertrauensperson beizufügen, die den Wahlvorschlag gegenüber den Wahl-
organen vertritt. Die Vertrauensperson kann ebenfalls auf einem Wahlvorschlag vorge-
schlagen sein.
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(5) Liegt kein zugelassener Wahlvorschlag vor und besteht die Gruppe von
Wahlberechtigten aus weniger als zwanzig Personen, werden alle wählbaren Personen
in alphabetischer Reihenfolge auf dem Stimmzettel aufgeführt. Sonst entfällt die
Hauptwahl für diese Gruppe und es hat eine Nachwahl zu erfolgen.

§ 58
Prüfung und Bekanntmachung der Wahlvorschläge

(1) Das gemäß § 7 Abs. 2 zuständige Initiativorgan oder eine von ihm beauftragte Person
vermerkt auf jedem eingereichten Wahlvorschlag Tag und Uhrzeit des Eingangs. Dabei
sollen die Vorschläge auf ihre äußere Ordnungsmäßigkeit und Vollständigkeit geprüft
und offenbare Mängel bis zum Ablauf der Einreichungsfrist korrigiert werden.

(2) Der zuständige Wahlausschuss beschließt unverzüglich nach Ablauf der für die
Einreichung vorgesehenen Frist über die Zulassung der Wahlvorschläge.
Wahlvorschläge, die verspätet eingereicht sind oder den Anforderungen dieser
Wahlordnung nicht genügen, sind zurückzuweisen. Werden die Anforderungen lediglich
hinsichtlich einzelner Bewerberinnen und Bewerber des Wahlvorschlages nicht erfüllt,
sind nur die Betreffenden zu streichen. Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die oder der
auf mehreren Wahlvorschlägen aufgeführt ist, ist auf allen Wahlvorschlägen zu
streichen; hat eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter mehrere Wahlvorschläge
unterzeichnet, so ist ihre oder seine Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen ungültig. Hat
eine vorgeschlagene Person ihren eigenen Wahlvorschlag unterzeichnet, ist ihre
Unterschrift ungültig. Beschlüsse gemäß Satz 2 bis 5 sind der oder dem an erster Stelle
stehenden Unterzeichnerin oder Unterzeichner des Wahlvorschlages mit Begründung
mitzuteilen.

(3) Die zugelassenen Wahlvorschläge sind vom Wahlausschuss in der Reihenfolge ihres
Eingangs mit Ordnungsnummern (zum Beispiel „Wahlvorschlag 1“) zu versehen.

(4) Bis zum Ablauf der für die Einreichung vorgesehenen Frist können Wahlvorschläge von
allen Vorschlagenden gemeinsam ergänzt, geändert oder zurückgenommen werden.

§ 59
Stimmabgabe

Die Wahlberechtigten der Fachbereiche 01 bis 10 und künstlerischen Hochschulen erhalten
einen Stimmzettel in der für ihren Stimmbezirk vorgesehenen Größe und Farbe. Die
Wahlberechtigten dürfen auf dem Stimmzettel so viele Stimmen abgeben, wie Sitze in der
Doktorandenvertretung für ihren Fachbereich bzw. ihre künstlerische Hochschule
vorgesehen sind (§ 52 Abs. 4).

§ 60
Listenwahl

(1) Nach den Grundsätzen der Listenwahl ist zu wählen, wenn für einen Fachbereich bzw.
die künstlerischen Hochschulen mindestens ein zugelassener Wahlvorschlag vorliegt. In
diesem Fall können die Wählenden ihre Stimme nur für einen Wahlvorschlag
(Vorschlagsliste) abgeben.

(2) Die Wählenden haben auf dem Stimmdokument die Vorschlagsliste anzukreuzen, für die
sie ihre Stimme abgeben wollen.



1376 Veröffentlichungsblatt JGU

(3) Bei der Listenwahl bestimmt sich die Anzahl der auf einen Wahlvorschlag entfallenden
Sitze nach dem Höchstzahlverfahren nach Sainte-Laguë / Schepers. Die auf die
Wahlvorschläge entfallenen Stimmen werden fortlaufend durch 0,5, 1,5, 2,5 usw. geteilt
und die zur Verfügung stehenden Sitze im Anschluss nach absteigenden Höchstzahlen
verteilt. Sind bei gleichen Höchstzahlen weniger Sitze zu verteilen als Höchstzahlen
vorhanden sind, so entscheidet das Los. Enthält eine Vorschlagsliste weniger Personen
als ihr nach den Höchstzahlen Sitze zustehen würde, so fallen die überschüssigen Sitze
den übrigen Vorschlagslisten in der Reihenfolge der nächsten Höchstzahlen zu.

(4) Gewählt sind die Mitglieder und Ersatzmitglieder in der Reihenfolge der Listen-
platzierung in der Anzahl, wie ihnen jeweils Sitze nach Maßgabe der Auszählung gemäß
Absatz 3 zukommen.

§ 61
Mehrheitswahl

(1) Nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl ist jeweils zu wählen, wenn für einen
Fachbereich bzw. die künstlerischen Hochschulen ein Mitglied zu wählen ist und wenn
ein Stimmzettel nach § 57 Abs. 5 Satz 1 erstellt wird, der alle wählbaren Personen in
alphabetischer Reihenfolge aufführt.

(2) Die Wählenden können auf dem Stimmdokument so viele wählbare Personen
kennzeichnen, wie Mitglieder für ihren Fachbereich bzw. ihre künstlerische Hochschule
zu wählen sind.

(3) Gewählt sind die Mitglieder und Ersatzmitglieder in der Reihenfolge der jeweils höchsten
auf sie entfallenden Stimmenzahl; bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

§ 62
Stimmauszählung

(1) Die Auszählung der Stimmen beginnt unverzüglich nach Ende der Wahl.

(2) Wird die Wahl als elektronische Wahl durchgeführt, ist für die Administration der Wahl-
server und insbesondere für die Auszählung und Archivierung der Wahl die
Autorisierung durch eine Berechtigte oder einen Berechtigten nach § 7 Abs. 2
notwendig. Der Wahlvorstand veranlasst unverzüglich nach Beendigung der
elektronischen Wahl die computerbasierte hochschulöffentliche Auszählung der
abgegebenen Stimmen und stellt das Ergebnis durch einen Ausdruck der
Auszählungsergebnisse fest, der von zwei Mitgliedern des Wahlvorstandes
abgezeichnet wird. Alle Datensätze der elektronischen Internetwahl sind in geeigneter
Weise zu speichern.

(3) Bei elektronischen Wahlen sind technische Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, die
den Auszählungsprozess jederzeit reproduzierbar machen.

(4) Nach Ende der Stimmabgabe und nach Einwurf der Wahlumschläge gemäß § 18 Abs. 5
öffnet der Wahlvorstand unverzüglich die Wahlurne, entnimmt die Wahlumschläge und
im Fall der Urnenwahl die Stimmzettel. Unter Aufsicht der Wahlvorsteherin oder des
Wahlvorstehers öffnen die übrigen Mitglieder des Wahlvorstandes die Wahlumschläge,
nehmen die Stimmzettel heraus und legen sie zu den anderen. Leere Wahlumschläge,
Wahlumschläge, die mehrere Stimmzettel enthalten, sowie Wahlumschläge, die zu
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Bedenken gemäß § 63 Anlass geben, werden ausgesondert; über die Gültigkeit wird vor
der Auszählung entschieden und das Ergebnis auf dem Wahlumschlag vermerkt. Die
Auszählung erfolgt hochschulöffentlich; der Ort der Auszählung ist bekanntzumachen.

(5) Die Stimmzettel werden insgesamt gezählt, sodann wird diese Zahl mit der Zahl der
Wählenden, die die Stimme laut Wählerverzeichnis abgegeben haben, verglichen. Ergibt
sich keine Übereinstimmung, wird dies in der Niederschrift vermerkt. Sodann sind die
Stimmzettel nach Fachbereichen bzw. den künstlerischen Hochschulen zu ordnen.
Ungekennzeichnete sowie solche, die zu Bedenken nach § 63 Anlass geben, werden
ausgesondert; über die Gültigkeit wird vor der Auszählung entschieden und das
Ergebnis auf dem Stimmzettel vermerkt.

(6) Die gültigen Stimmzettel werden der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher
übergeben. Bei der Listenwahl werden die Stimmzettel nach angekreuzten Listen
getrennt geordnet; die jeweilige Anzahl wird in der Niederschrift eingetragen. Bei
Mehrheitswahl sind die Kennzeichnungen mit Hilfe einer Strichliste zu ermitteln.

(7) § 8 Abs. 6 ist entsprechend anzuwenden.

§ 63
Gültigkeit der Stimmabgabe

(1) Bei elektronischer Wahl ist eine Stimmabgabe ungültig, wenn

1. mehr Stimmen als zulässig vergeben wurden,
2. keine Stimmen vergeben wurden oder
3. das Auswahlfeld „ungültig wählen“ markiert wurde.

Es wird durch die technischen Voreinstellungen festgestellt, wann ein Stimmdokument
ungültig ist. Im Übrigen gilt Absatz 2 in entsprechender Anwendung.

(2) Eine Stimmabgabe bei der Brief- oder Urnenwahl ist ungültig, wenn

1. mehr Stimmen als zulässig vergeben worden sind,
2. der Stimmzettel oder der Wahlumschlag nicht amtlich hergestellt sind,
3. der Stimmzettel ganz durchgestrichen oder durchgerissen ist,
4. der Stimmzettel nicht gekennzeichnet ist,
5. die Kennzeichnung den Wählerwillen nicht eindeutig erkennen lässt oder
6. der Stimmzettel einen Zusatz, einen Vorbehalt oder sonstige Änderungen enthält,

die nicht der Kennzeichnung dienen.

(3) Bei Mehrheitswahl ist darüber hinaus eine Stimmabgabe insoweit ungültig, als

1. eine wählbare Person mehr als einmal aufgeführt ist, hinsichtlich der weiteren
Benennungen,

2. eine gewählte Person nicht oder nicht in dem betreffenden Fachbereich bzw. der
künstlerischen Hochschule wählbar ist, hinsichtlich dieser Person,

3. die oder der Gewählte nicht zweifelsfrei identifiziert werden kann, hinsichtlich dieser
Person, oder

4. gegenüber der oder dem Gewählten ein Vorbehalt gemacht wurde, hinsichtlich
dieser Person.

(4) In Zweifelsfällen entscheidet der Wahlvorstand, ob eine Stimmabgabe vorliegt und ob
die Stimmabgabe gültig ist. Die Unterlagen sind gesondert aufzubewahren.
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§ 64
Feststellung des Wahlergebnisses durch den Wahlvorstand

Der Wahlvorstand stellt unverzüglich nach Ablauf der Wahlzeit gemäß §§ 62 und 63 das vor-
läufige Wahlergebnis erforderlichenfalls für seinen Stimmbezirk fest. Er gibt das Ergebnis im
Anschluss an die Feststellung mündlich, durch Aushang und auf geeignetem elektronischem
Wege bekannt.

§ 65
Wahlniederschrift

(1) Über die Wahlhandlung und die Feststellung des Wahlergebnisses wird eine Nieder-
schrift angefertigt. Sie ist von allen Mitgliedern des Wahlvorstandes zu unterzeichnen.
Die Niederschrift muss enthalten:

1. die Angabe des gewählten Organs sowie erforderlichenfalls des Stimmbezirks,
2. Ort und Zeit der Wahlhandlung und der Stimmenauszählung,
3. die Namen der Mitglieder des Wahlvorstandes,
4. Beanstandungen und besondere Vorkommnisse bei der Wahlhandlung und bei der

Feststellung des Wahlergebnisses,
5. Beschlüsse über die Nichtzulassung von Wählenden,
6. die Zahl der Wahlberechtigten jedes Stimmbezirks,
7. die Zahl der abgegebenen Stimmen,
8. die Zahl der gültigen Stimmen,
9. die Zahl der gemäß § 63 ungültigen Stimmabgaben mit Angabe des Grundes der

Ungültigkeit und
10. bei der Listenwahl die Zahl der auf die einzelnen Wahlvorschläge und auf die

Bewerberinnen und Bewerber entfallenden Stimmen oder
11. bei der Mehrheitswahl die Zahl der auf die einzelnen Personen entfallenden

Stimmen.

(2) Der Niederschrift sind beizufügen:

1. die gültigen Stimmzettel getrennt nach Fachbereichen bzw. den künstlerischen
Hochschulen, bei der Listenwahl außerdem getrennt nach angekreuzten
Wahlvorschlägen,

2. inklusive der Unterlagen und Datensätze nach § 62 Abs. 2 Satz 2 und 3 und
3. Briefwahlumschläge und Stimmzettel, bei denen die Stimmabgabe gemäß § 63 für

ungültig erklärt worden ist.

(3) Der Wahlvorstand übergibt sodann unverzüglich der Wahlleitung die Niederschrift mit
den Anlagen gemäß Absatz 2 und das Wählerverzeichnis.

(4) Die Wahlleitung prüft die Niederschrift auf ihre Ordnungsmäßigkeit und Vollständigkeit.
Mängel, die sich dabei ergeben, sind alsbald aufzuklären.

(5) Die Wahlleitung übergibt die Wahlunterlagen gemäß Absatz 3 der oder dem
Vorsitzenden des Wahlausschusses.
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§ 66
Feststellung des Gesamtergebnisses der Wahl

(1) Der Wahlausschuss stellt unverzüglich das Gesamtergebnis der Wahl fest. Er kann
Feststellungen des Wahlvorstandes rechnerisch berichtigen und über die Gültigkeit von
Stimmabgaben abweichend vom Wahlvorstand entscheiden.

(2) Der Wahlausschuss stellt fest, welche Mitglieder und Ersatzmitglieder für jeden
Fachbereich bzw. die künstlerischen Hochschulen bei Listenwahl und bei Mehrheitswahl
in das Gremium gewählt sind. Über die Feststellung des Gesamtergebnisses der Wahl
ist eine Niederschrift zu fertigen, für die § 65 sinngemäß gilt.

(3) Die oder der Vorsitzende des Wahlausschusses übergibt unverzüglich sämtliche Wahl-
unterlagen und die Niederschrift (Absatz 2 Satz 2) der Wahlleitung. Diese oder dieser
benachrichtigt die gewählten Mitglieder und fordert sie auf, binnen drei Tagen nach
Erhalt der Benachrichtigung schriftlich zu erklären, ob sie die Wahl annehmen. Dabei ist
darauf hinzuweisen, dass die Wahl als angenommen gilt, wenn innerhalb der genannten
Frist keine Erklärung eingeht.

(4) Nach Ablauf der Annahmefrist gemäß Absatz 3 stellt der Wahlausschuss endgültig das
Wahlergebnis und die Namen der gewählten Mitglieder und Ersatzmitglieder fest. Die
Wahlleitung gibt das endgültige Gesamtergebnis der Wahl unter Angabe der jeweiligen
Abstimmungsergebnisse durch Aushang und auf geeignetem elektronischem Wege
bekannt.

(5) Die Wahlunterlagen sind von der Wahlleitung so lange sicher aufzubewahren, bis die
jeweilige Wahl rechtswirksam abgeschlossen ist und das jeweils aus der nächsten Wahl
hervorgegangene Organ zusammengetreten ist bzw. ihr oder sein Amt aufgenommen
hat.

Teil 5
Vorschriften für die Wahlen zur Präsidentin oder zum Präsidenten, zur Kanzlerin oder
Kanzler, zur Vizepräsidentin oder zum Vizepräsidenten, zur Dekanin oder zum Dekan,

zur Prodekanin oder zum Prodekan sowie
zur Rektorin oder zum Rektor

Abschnitt 1
Wahl der Präsidiumsmitglieder

§ 67
Allgemeine Verfahrensfragen zur Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten, zur

Kanzlerin oder zum Kanzler sowie der Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten

(1) Die Wahl zur Präsidentin oder zum Präsidenten, zur Kanzlerin oder zum Kanzler und zu
den Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten soll spätestens sechs Monate vor Ablauf
der Amtszeit der jeweiligen Amtsinhaberin oder des jeweiligen Amtsinhabers durch-
geführt werden. Bei vorzeitigem Ausscheiden der Amtsinhaberin oder des Amtsinhabers
ist unverzüglich nach Bekanntwerden des Ausscheidens das Verfahren zur Neuwahl
einzuleiten.

(2) Die Anhörung der Bewerberinnen und Bewerber um das Präsidenten-, Kanzler- oder
Vizepräsidentenamt und die Wahl erfolgen in zwei getrennten Sitzungen des Senates. In
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der Sitzung, in der die Wahl zur Präsidentin oder zum Präsidenten, zur Kanzlerin oder
zum Kanzler und zu den Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten durchgeführt wird,
findet keine Aussprache statt.

§ 68
Wahlbekanntmachung, Wahlbenachrichtigung, Durchführung der Wahl

(1) Die Wahl zur Präsidentin oder zum Präsidenten, zur Kanzlerin oder zum Kanzler sowie
zur Vizepräsidentin oder zum Vizepräsidenten findet in einer hochschulöffentlichen
Sitzung des Senates statt. Die Sitzungen können gem. § 7 der Grundordnung im
begründeten Fall statt in Präsenz als virtuelle Sitzung in elektronischer oder teilweise
elektronischer Kommunikation stattfinden. Die Wahlhandlungen können in elektronischer
oder teilweise elektronischer Form erfolgen. Sind mehrere Wahlgänge erforderlich, so
finden sie in einer Sitzung statt.

(2) Die Sitzungen, in denen die Wahlen gemäß Absatz 1 durchgeführt werden, sind recht-
zeitig von dem nach § 7 Abs. 2 jeweils zuständigen Initiativorgan festzulegen und durch
Aushang bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, wo und
wann die Wahl stattfindet sowie wer wahlberechtigt und wählbar ist.

(3) Die Wahlberechtigten sind mindestens eine Woche vor dem Wahltermin über Ort und
Zeit der Wahlhandlung schriftlich zu benachrichtigen.

§ 69
Wählerverzeichnis

(1) Für jede Wahl ist vom zuständigen Initiativorgan gemäß § 7 Abs. 2 ein Verzeichnis
aufzustellen, in das Name, Vorname, Geburtsdatum, Fachbereich oder Dienststelle der
Wahlberechtigten einzutragen sind (Wählerverzeichnis).

(2) Die Wahl zur Präsidentin oder zum Präsidenten, zur Kanzlerin oder zum Kanzler sowie
zur Vizepräsidentin oder zum Vizepräsidenten setzt voraus, dass nach Feststellung des
Wahlvorstandes die Mehrheit der Mitglieder des Senates zur Sitzung erschienen ist.

(3) Im Wählerverzeichnis ist zu vermerken, wer von den Wahlberechtigten zur jeweiligen
Sitzung erschienen ist. Es ist sicherzustellen, dass das Stimmrecht nicht mehrfach aus-
geübt werden kann.

§ 70
Wahlvorschläge

(1) Als Präsidentin oder Präsident sowie als Kanzlerin oder Kanzler kann nur gewählt
werden, wer gemäß § 74 Abs. 4 HochSchG in Verbindung mit § 18 Grundordnung vor-
geschlagen ist. Als Vizepräsidentin oder Vizepräsident können die Personen gewählt
werden, die die in § 82 Abs. 2 Satz 1 HochSchG genannten Voraussetzungen erfüllen
und gemäß § 82 Abs. 2 Satz 4 HochSchG von der Präsidentin oder dem Präsidenten im
Benehmen mit der Findungskommission nach § 18 Grundordnung vorgeschlagen
werden. Sofern die Präsidentin oder der Präsident von ihrem oder seinem
Vorschlagsrecht keinen Gebrauch macht, erfolgt der Wahlvorschlag nach Satz 2 durch
die Findungskommission gemäß § 74 Abs. 4 HochSchG in Verbindung mit § 18
Grundordnung.



Veröffentlichungsblatt JGU 1381

(2) Bei den Wahlen der Präsidentin oder des Präsidenten, der Kanzlerin oder des Kanzlers
und der Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten sind jeweils auf den Stimm-
dokumenten die Namen der Bewerberinnen und Bewerber in alphabetischer Reihen-
folge aufzuführen; die Wählenden kennzeichnen die Person, der sie ihre Stimme geben
wollen. Falls bei der Wahl nur eine Kandidatin oder ein Kandidat vorhanden ist, werden
Stimmdokumente mit der Aufschrift „Ja“, „Nein“ und „Enthaltung“ verwendet; die oder der
Wählende kennzeichnet, wie sie oder er wählen will.

§ 71
Gültigkeit der Stimmabgabe

Die Bestimmungen des § 31 gelten entsprechend.

§ 72
Feststellung des Wahlergebnisses

Für die Feststellung des Wahlergebnisses gelten folgende Besonderheiten:

Als Präsidentin oder Präsident, Kanzlerin oder Kanzler, Vizepräsidentin oder Vizepräsident
ist gewählt, wer die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Senates erhält. Wird die nach
Satz 1 erforderliche Mehrheit in zwei Wahlgängen von keiner Bewerberin oder keinem
Bewerber erreicht, so ist der Wahlvorgang beendet und von Anfang an zu wiederholen,
sofern nur eine einzige Bewerbung vorhanden war; gibt es zwei oder mehr Bewerbungen, so
findet in einem dritten Wahlgang eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerberinnen oder
Bewerbern statt, die im zweiten Wahlgang die höchste Stimmenzahl erreicht haben; ergibt
sich dabei Stimmengleichheit, entscheidet das Los.

Abschnitt 2
Wahlen zur Dekanin oder zum Dekan,
zur Prodekanin oder zum Prodekan
sowie zur Rektorin oder zum Rektor

§ 73
Wahlbekanntmachung, Wahlbenachrichtigung, Durchführung der Wahl

(1) Die Wahl zur Dekanin oder zum Dekan sowie zur Prodekanin oder zum Prodekan findet
in einer fachbereichsöffentlichen Sitzung des jeweiligen Fachbereichsrates statt. Die
Sitzungen können gem. § 7 der Grundordnung im begründeten Fall statt in Präsenz als
virtuelle Sitzung in elektronischer oder teilweise elektronischer Kommunikation
stattfinden. Die Wahlhandlungen können in elektronischer oder teilweise elektronischer
Form erfolgen. Sind mehrere Wahlgänge erforderlich, so finden sie in einer Sitzung statt.

(2) Die Sitzungen, in denen die Wahlen gemäß Absatz 1 durchgeführt werden, sind recht-
zeitig von dem nach § 7 Abs. 2 jeweils zuständigen Initiativorgan festzulegen und durch
Aushang bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, wo und
wann die Wahl stattfindet sowie wer wahlberechtigt und wählbar ist.

(3) Die Wahlberechtigten sind mindestens eine Woche vor dem Wahltermin über Ort und
Zeit der Wahlhandlung schriftlich zu benachrichtigen.



1382 Veröffentlichungsblatt JGU

§ 74
Wählerverzeichnis

(1) Für jede Wahl ist vom zuständigen Initiativorgan gemäß § 7 Abs. 2 ein Verzeichnis
aufzustellen, in das Name, Vorname, Geburtsdatum, Fachbereich oder Dienststelle der
Wahlberechtigten einzutragen sind (Wählerverzeichnis).

(2) Ist nach der Feststellung des Wahlvorstandes bei der Wahl zur Dekanin oder zum
Dekan und zur Prodekanin oder zum Prodekan zur ersten Sitzung nicht die Mehrheit der
Mitglieder des Gremiums erschienen, so findet die Wahl nicht statt; in diesem Falle wird
zu einer zweiten Sitzung einberufen, bei der die Zahl der erschienenen
Wahlberechtigten für die Durchführung der Wahl ohne Bedeutung ist. Bei der
Wahlbenachrichtigung ist hierauf ausdrücklich hinzuweisen.

(3) Im Wählerverzeichnis ist zu vermerken, wer von den Wahlberechtigten zur jeweiligen
Sitzung erschienen ist. Es ist sicherzustellen, dass das Stimmrecht nicht mehrfach aus-
geübt werden kann.

§ 75
Wahlvorschläge

(1) Als Dekanin oder Dekan und Prodekanin oder Prodekan kann nur gewählt werden, wer

1. von einer oder einem Wahlberechtigten in der Sitzung vorgeschlagen ist und dem
Vorschlag nicht selbst widerspricht;

2. von der Präsidentin oder dem Präsidenten (§ 88 Abs.1 Satz 4 HochSchG) vorge-
schlagen ist.

Ist eine Bewerberin oder ein Bewerber nach dem ersten Wahlgang mit ihrer oder seiner
Kandidatur nicht mehr einverstanden, so wird der Wahlvorgang, gegebenenfalls unter
Einbeziehung neuer Vorschläge, von Anfang an wiederholt. Die für die Fachbereiche 01
- Katholische Theologie und Evangelische Theologie geltenden Sondervorschriften des
§ 21 Grundordnung sind zu beachten. Bei der Wahl der Dekanin oder des Dekans sowie
der Prodekanin oder des Prodekans des Fachbereiches 01 – Katholische Theologie und
Evangelische Theologie sind für die Mitglieder des Fakultätsrates Katholische Theologie
Stimmdokumente zu verwenden, die sich in der Farbe von den Stimmdokumenten für
die Mitglieder des Fakultätsrates Evangelische Theologie unterscheiden.

(2) Bei der Wahl der Dekaninnen oder Dekane und Prodekaninnen oder Prodekane sind
jeweils auf den Stimmdokumenten die Namen der Bewerberinnen und Bewerber in
alphabetischer Reihenfolge aufzuführen; die Wählenden kennzeichnen die Person, der
sie ihre Stimme geben wollen. Falls bei der Wahl nur eine Kandidatin oder ein Kandidat
vorhanden ist, werden Stimmdokumente mit der Aufschrift „Ja“, „Nein“ und „Enthaltung“
verwendet; die oder der Wählende kennzeichnet, wie sie oder er wählen will.

§ 76
Gültigkeit der Stimmabgabe

Die Bestimmungen des § 31 gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass bei den Wahlen
der Dekanin oder des Dekans und der Prodekanin oder des Prodekans ein Stimmdokument
mit den Worten „Nein“ oder „Enthaltung“ eine gültig abgegebene Stimme ist.
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§ 77
Feststellung des Wahlergebnisses

Für die Feststellung des Wahlergebnisses gelten folgende Besonderheiten:

Als Dekanin oder Dekan oder Prodekanin oder Prodekan ist gewählt, wer die Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Als Dekanin oder Dekan oder Prodekanin oder
Prodekan des Fachbereiches 01 – Katholische Theologie und Evangelische Theologie – ist
gewählt, wer außer der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, auch die Mehrheit der
Stimmen der dem Fachbereichsrat angehörenden Mitglieder des jeweiligen Fakultätsrates
erhält, dem die Kandidatin oder der Kandidat angehört. Liegen zwei oder mehr Bewerbungen
vor und wird die nach Satz 1 – bei der Wahl der Dekanin oder des Dekans sowie die
Prodekanin oder des Prodekans des Fachbereiches 01 die nach Satz 1 und Satz 2
erforderliche Mehrheit in zwei Wahlgängen von keiner Bewerberin und von keinem Bewerber
erreicht, findet in einem dritten Wahlgang eine Stichwahl zwischen den beiden
Bewerberinnen oder Bewerbern statt, die im zweiten Wahlgang die höchste Stimmenzahl
erreicht haben; ergibt sich dabei Stimmengleichheit, ist bezogen auf die Wahl der Dekanin
oder des Dekans sowie der Prodekanin oder des Prodekans des Fachbereiches 01 –
Katholische Theologie und Evangelische Theologie – der Wahlvorgang beendet und von
Anfang an zu wiederholen, bezogen auf die übrigen Fachbereiche entscheidet das Los. Ist
nur eine einzige Kandidatin oder ein einziger Kandidat vorhanden und wird von ihr oder ihm
die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen – im Falle des Fachbereiches 01 –
Katholische Theologie und Evangelische Theologie die Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen sowie die Stimmenmehrheit der dem Fachbereichsrat angehörenden Mitglieder des
jeweiligen Fakultätsrates erhält, dem die Kandidatin oder der Kandidat angehört – auch im
zweiten Wahlgang nicht erreicht, so ist der Wahlvorgang beendet und von Anfang an zu
wiederholen. Stimmenthaltungen zählen bei der Ermittlung der Mehrheit im Sinne dieser
Nummer nicht mit.

§ 78
Sondervorschriften für die Wahl einer Rektorin oder eines Rektors der Hochschule für

Musik Mainz oder der Kunsthochschule Mainz gemäß § 99 Abs. 3 HochSchG i.V.
mit § 22 Abs. 4 Grundordnung

(1) Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 99 Abs. 3 HochSchG i.V.m. § 22 Abs. 4
Grundordnung erfolgt die Wahl der Rektorin oder des Rektors der Hochschule für Musik
Mainz oder der Kunsthochschule Mainz in einem gestuften Verfahren in zwei
aufeinander folgenden Sitzungen des jeweiligen Rates der Hochschule für Musik Mainz
oder der Kunsthochschule Mainz. In der ersten Sitzung erstellt der Rat auf Basis der ein-
gegangenen Bewerbungen einen Vorschlag, der mehrere Personen umfassen soll. Zu
diesem Vorschlag ist das Einvernehmen der Präsidentin oder des Präsidenten gemäß
§ 22 Abs. 4 Satz 2 Grundordnung einzuholen. Die Nichterteilung des Einvernehmens
zum Wahlvorschlag oder zu einer Person des Wahlvorschlags ist zu begründen. In einer
weiteren Sitzung wählt der Rat die Rektorin oder den Rektor aus dem Kreis der vorge-
schlagenen Personen, zu deren Bestellung das Einvernehmen der Präsidentin oder des
Präsidenten vorliegt. Die §§ 73, 74 und 76 gelten entsprechend.

(2) Gewählt werden können Bewerberinnen und Bewerber, die die in § 22 Abs. 5 Grund-
ordnung genannten Voraussetzungen erfüllen, in den Wahlvorschlag des Rates gemäß
Absatz 1 aufgenommen wurden und zu deren Bestellung das Einvernehmen der
Präsidentin oder des Präsidenten vorliegt. Auf den Stimmdokumenten sind die Namen
der Bewerberinnen und Bewerber in alphabetischer Reihenfolge aufzuführen. Die
Wählenden kennzeichnen die Person, der sie ihre Stimme geben wollen. Falls nur eine
Kandidatin oder ein Kandidat vorhanden ist, werden Stimmdokumente mit der Aufschrift
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„Ja“, „Nein“ und „Enthaltung“ verwendet; die oder der Wählende kennzeichnet, wie sie
oder er wählen will.

(3) Für die Feststellung des Wahlergebnisses gilt § 77 entsprechend.

Teil 6
Wahlanfechtung und Schlussbestimmungen

Abschnitt 1
Wahlanfechtung und Wahlprüfung

§ 79
Einspruch, Wahlprüfung

(1) Wahlberechtigte können die Gültigkeit einer Wahl innerhalb von zwei Wochen nach der
Bekanntgabe des endgültigen Gesamtergebnisses der Wahl durch Einspruch anfechten.
Der Einspruch ist schriftlich bei der Wahlleitung einzulegen und zu begründen. Nach
Möglichkeit sollen Beweismittel angegeben werden.

(2) Über den Einspruch entscheidet ein Wahlprüfungsausschuss, der vom Senat gewählt
wird. Dem Ausschuss gehören vier Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer und je ein Mitglied der anderen Gruppen an. Für die Amtszeit gilt § 40
Abs.1 HochSchG. Der Ausschuss wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen
Vorsitzenden und eine stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden
Vorsitzenden. Der Wahlprüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn außer der oder
dem Vorsitzenden mindestens drei weitere Mitglieder anwesend sind. § 38 Abs. 2
HochSchG ist zu beachten. Der Wahlprüfungsausschuss hat seine Entscheidung
schriftlich zu begründen und der oder dem Anfechtenden zuzustellen sowie der
Wahlleitung zu übermitteln.

(3) Ein Einspruch kann nur darauf gestützt werden, dass bei der Wahlvorbereitung, der
Wahlhandlung oder der Ermittlung des Wahlergebnisses gegen zwingende Vorschriften
des Hochschulgesetzes, der Grundordnung oder dieser Wahlordnung in der jeweils
geltenden Fassung verstoßen wurde und ohne diesen Verstoß das Ergebnis hinsichtlich
der gewählten Person ein anderes sein könnte. Die Prüfung des Einspruchs beschränkt
sich auf die innerhalb der Wahlanfechtungsfrist geltend gemachten Rechtsverstöße.

Der Einspruch ist mit der Begründung, dass

1. eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter an der Ausübung des Wahlrechts
gehindert gewesen sei, weil sie oder er nicht benachrichtigt worden sei, keine
Briefwahlunterlagen erhalten habe, nicht oder nicht in der richtigen Wahlgruppe in
das Wählerverzeichnis eingetragen worden sei oder

2. eine Person an der Wahl teilgenommen habe, die zwar in das Wählerverzeichnis
eingetragen, aber nicht wahlberechtigt gewesen sei,

bezüglich der Wahlen zum Senat und zu den Fachbereichsräten unzulässig.

(4) Eine Wahl wird auf Grund eines Einspruches für ungültig erklärt, wenn nach der
Überzeugung des Wahlprüfungsausschusses der Verstoß zu einem anderen Ergebnis
geführt haben könnte und dieses Ergebnis nicht berichtigt werden kann. Beschränkt sich
der Verstoß auf die Wahlvorbereitung, die Wahlhandlung oder die Ermittlung des Wahl-
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ergebnisses innerhalb eines Stimmbezirks oder einer Wahlgruppe, kann nicht die ganze
Wahl für ungültig erklärt werden.

(5) Die Wahl einer Person ist ungültig, wenn diese

1. zur Zeit der Wahl nicht wählbar war oder

2. durch die Berichtigung oder Ungültigkeitserklärung nicht mehr Mitglied oder Ersatz-
mitglied sein kann.

(6) Wird eine Wahl für ungültig erklärt, so berührt dies nicht die Handlungen, die von dem
gewählten Gremium oder der gewählten Person bis zum Zeitpunkt der Ungültigkeits-
erklärung vorgenommen worden sind.

§ 80
Wiederholungswahl, Nachwahl

(1) Wahlen sind insoweit zu wiederholen, als sie für ungültig erklärt worden sind oder die
Wahl zur Präsidentin oder zum Präsidenten, zur Kanzlerin oder zum Kanzler, zu den
Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten, zur Dekanin oder zum Dekan, zur Prodekanin
oder Prodekan, zur Rektorin oder zum Rektor nicht angenommen wurde (Wieder-
holungswahl).

(2) Eine Nachwahl findet für eine Gruppe statt, wenn ein Mitglied aus den Gründen des § 3
ausscheidet und ein weiteres Ersatzmitglied nicht vorhanden ist. Sie unterbleibt, wenn
feststeht, dass innerhalb von sechs Monaten innerhalb dieser Gruppe eine Hauptwahl
stattfindet.

(3) Für eine Wiederholungswahl und für eine Nachwahl gelten die für die entsprechende
Hauptwahl maßgebenden Bestimmungen sinngemäß. Fristen und die Anzahl der Wahl-
tage können durch das Präsidium abgekürzt werden. Findet die Wiederholungswahl im
gleichen Semester wie die Hauptwahl statt, wird nach den für die Hauptwahl maß-
gebenden Wahlvorschlägen und Wählerverzeichnissen gewählt, sofern die Wahl nicht
wegen der Wahlvorschläge oder der Wählerverzeichnisse für ungültig erklärt worden ist.

(4) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 kann eine Nachwahl entfallen, wenn ein Gremium mit
mindestens der Hälfte der Mitglieder einer Gruppe besetzt ist und bei einer Haupt- und
einer anschließenden Nachwahl innerhalb dieser Gruppe keine weiteren Mitglieder
gewählt wurden.

(5) Auf Antrag des zuständigen Initiativorgans gem. § 7 Abs. 2 kann die Wahlleitung
festlegen, dass die Nachwahl nur im Rahmen eines Briefwahlverfahrens durchgeführt
wird.
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Abschnitt 2
Schlussbestimmungen

§ 81
Übergangsbestimmungen

Eine Neuwahl aus Anlass des Inkrafttretens dieser Wahlordnung findet nicht statt. Die
studierenden Mitglieder im Senat und im Fachbereichsrat, deren Amtszeit in Abweichung zu
§ 40 Abs. 1 Satz 1 1. HS HochSchG gem. § 7 der Wahlordnung der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz vom 15. November 2023 i.V.m.§ 40 Abs. 1 Satz 3 HochSchG zwei Jahre
betrug, bleiben bis zum Ende ihrer bisherigen Amtszeit im Amt.

§ 82
Inkrafttreten

Diese Wahlordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Veröffentlichungsblatt der
JGU in Kraft. Gleichzeitig treten die Wahlordnung vom 15. November 2023 und die
Wahlordnung zur Doktorandenvertretung der Johannes Gutenberg-Universität Mainz vom
20. Dezember 2021 außer Kraft.

Mainz, den 03. Dezember 2025

Universitätsprofessor
Dr. Georg Krausch
- Präsident -
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Präambel
Der Fachbereichsrat des Fachbereichs Physik der TU Darmstadt hat am 14.02.2025 gem. § 3 Abs. 1 der
Allgemeinen Prüfungsbestimmungen der TU Darmstadt (APB), der Fachbereichsrat des Fachbereichs Physik der
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt hat am 29.10.2025 gem. §§ 25, 50 Absatz 1 Nr. 1 des Hessischen
Hochschulgesetzes (HessHG) in der Fassung vom 14. Dezember 2021, verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur
Neuregelung und Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften und zur Anpassung weiterer Rechtsvorschriften
vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Oktober 2024
(GVBl. 2024 Nr. 56) und der Fachbereichsrat des Fachbereichs 08 – Physik, Mathematik und Informatik der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz hat am 09.07.2025 aufgrund des § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 86 Abs. 2
Nr. 2 des Hochschulgesetzes (HochSchG) vom 23.09.2020 (GVBl. S. 461), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 26. November 2024 (GVBl. S. 373, BS 223-41), die folgende Ordnung des Studiengangs Master of
Science (M.Sc.) Particle Accelerator Science mit den Bestandteilen:

1. Anhang I Studien- und Prüfungsplan
2. Anhang II Kompetenzbeschreibungen
3. Anhang III Modulbeschreibungen
4. Anhang IV Umrechnungstabelle

beschlossen.

Artikel 1

§ 1 Geltungsbereich
Diese Ordnung regelt das Studium und die Modulprüfungen des Masterstudiengangs Particle Accelerator
Science, der gemeinsam vom Fachbereich Physik der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
(im Folgenden Goethe-Universität genannt), dem Fachbereich 08 – Physik, Mathematik und Informatik der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz (im Folgenden JGU genannt) und dem Fachbereich Physik der
Technischen Universität Darmstadt (im Folgenden TU Darmstadt genannt) angeboten wird.

Bestandteil der Ordnung sind die Ausführungsbestimmungen des Studiengangs, der Studien- und Prüfungsplan,
die Kompetenzbeschreibungen und die Modulbeschreibungen.

§ 2 Rahmenbestimmungen
Soweit in dieser Ordnung keine abweichende Regelung getroffen wird, gelten die Allgemeinen
Prüfungsbestimmungen der Technischen Universität Darmstadt vom 19.04.2004 in der jeweils gültigen Fassung
(zuletzt novelliert und veröffentlicht in der Satzungsbeilage 2023-VII der TU Darmstadt- im Folgenden kurz APB).

Für Prüfungen und Lehrveranstaltungen, die von der TU Darmstadt angeboten werden, gelten die APB.

Für Prüfungen und Lehrveranstaltungen, die von der GU angeboten werden, gelten die prüfungsrechtlichen
Vorgaben des Masterstudiengangs Physik. Es wird verwiesen auf die Ordnung des Fachbereichs Physik der
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main für den Masterstudiengang Physik mit dem Abschluss
„Master of Science (M.Sc.)“ in der aktuell gültigen Fassung (im Folgenden kurz: PO Goethe-Universität).

Für Prüfungen und Lehrveranstaltungen, die von der JGU angeboten werden, gelten die prüfungsrechtlichen
Vorgaben des Masterstudiengangs Physik. Insbesondere sind die §§ 4 Abs. 3 (Fristen), 5 (Module,
Studienleistungen, Lehrveranstaltungen), 8 (Prüferinnen und Prüfer), 11 (Modulprüfungen) 12 (Mündliche
Modulprüfungen), 13 (Schriftliche Modulprüfungen), 16 Abs. 1 und 2 (Bewertung), 17 Abs. 2 bis 4
(Wiederholung), 18 (Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß), 21 (Widerspruch), 22
(Informationsrecht) und 23 (Prüfungsverwaltungssystem) der Ordnung des Fachbereichs 08 der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz für die Prüfung im Masterstudiengang Physik vom 20. April 2012 (StAnz. S. 1040 –
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im Folgenden kurz: PO Physik JGU) in der jeweils aktuellen Fassung, entsprechend anzuwenden; der
Prüfungsausschuss Physik ist in diesen Fällen zuständig.

§ 3 Prüfungskommissionen und Prüfungsausschuss und gemeinsame Prüfungskommission
Der Fachbereich Physik der TU Darmstadt, der Fachbereich Physik der GU sowie der Fachbereich 08 – Physik,
Mathematik und Informatik der JGU richten für den Masterstudiengang Particle Accelerator Science je
Universität eine Prüfungskommission bzw. einen Prüfungsausschuss ein.

Darüber hinaus bilden die drei oben genannten Fachbereiche eine gemeinsame Prüfungskommission, die u.a.
für folgende Aufgaben zuständig ist:

1. Entscheidungen über die Anerkennung von im Inland oder im Ausland erbachten Fachsemestern,
Studienzeiten und Prüfungen gem. §§ 16 und 17 APB falls erforderlich unter Heranziehung von
Prüfenden des betreffenden Fachs,

2. Entscheidungen darüber, ob auf entsprechenden Antrag ein Nachteilsausgleich gewährt wird (§ 24 Abs.
3 APB). Die konkrete Ausgestaltung eines grundsätzlich bewilligten Nachteilsausgleich obliegt den
jeweils Prüfenden,

3. Festlegung von Form und Zeitpunkt der materiellen Eingangsprüfung und Benennung von Prüferinnen
und Prüfern nach § 17 a Abs. 5 APB,

4. Entscheidungen über das endgültige Nichtbestehen der Gesamtprüfung gem. §33 APB,
5. Entscheidungen zur Abschlussarbeit (Master-Thesis) gem. §§ 23 und 26 Abs. 3 APB,
6. Entscheidungen über die Vergabe und Bestimmung der Kriterien zur Bildung der Gesamtnote gem. §

28 Abs. 4 APB (Gesamturteil: „mit Auszeichnung bestanden“ bei überragenden Leistungen in der
Masterprüfung) und

7. Initiativrecht für die erforderlichen Gremiengänge zur Ausgestaltung dieser Ordnung, sofern
Änderungsbedarfe gegeben sind.

§ 4 Verwaltung des Studiengangs

(1) Das Studienbüro des Fachbereichs Physik der TU Darmstadt verwaltet den Studiengang.

(2) Für die Bearbeitung von Widersprüchen und die Betreibung etwaiger Verwaltungsgerichtsverfahren in
prüfungsrechtlichen Angelegenheiten ist die die streitgegenständliche Prüfung anbietende Universität
zuständig.

(3) Die Zulassung zum Studiengang ist an der TU Darmstadt zu beantragen.

(4) Die TU Darmstadt führt das Verfahren der Zulassung und Immatrikulation nach den für sie geltenden
Rechtsgrundlagen durch. Die JGU und die GU übernehmen die Entscheidungen über die Zulassungen und den
Studierendenstatus (eingeschrieben, beurlaubt, exmatrikuliert) sowie die für die Einschreibung erforderlichen
Angaben der TU Darmstadt. Die für die Einschreibung notwendigen Daten werden von der TU Darmstadt an die
JGU und die GU transferiert. Eine Einschreibung und Rückmeldung an der JGU und der GU setzen eine
entsprechende Einschreibung und Rückmeldung an der TU Darmstadt voraus.

(5) Über zulassungs- oder immatrikulationsrechtliche Widersprüche entscheidet die Präsidentin/ der Präsident
der TU Darmstadt.
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Artikel 2

Ausführungsbestimmungen zu den APB

zu § 2 (1): Akademische Grade
Der Studiengang Particle Accelerator Science Master of Science (M.Sc.) wird vom Fachbereich Physik der TU
Darmstadt in Kooperation mit dem Fachbereich Physik der Goethe-Universität und dem Fachbereich 08 – Physik,
Mathematik und Informatik der JGU gemeinsam getragen. Die TU Darmstadt, die GU und die JGU verleihen nach
Erreichen der im Studiengang erforderlichen Summe von 120 Leistungspunkten (CP) den akademischen Grad
Master of Science.

Sofern die Möglichkeit besteht, Module im Rahmen einer Doppelabschlussoption nach Maßgabe der
Kooperationsverträge mit internationalen Partnern zu studieren, sind weitere Informationen zu dieser
Möglichkeit in den Studieninformationen des Studiengangs zu finden.

zu § 5 (3), (4): Module, Bestandteile und Art der Prüfung
In Anhang I dieser Ausführungsbestimmungen, dem Studien- und Prüfungsplan, sind die Art
(Fachprüfung/Modulprüfung, Studienleistung), der Umfang, die Anzahl und die Form oder die Kategorie der
Prüfung sowie die Gewichtung, mit der deren Bewertung in die Gesamtnote des Moduls einfließt, festgelegt.

Prüfungen, die in anderen Fachbereichen der TU Darmstadt abgelegt werden, richten sich nach den
Bestimmungen der anbietenden Fachbereiche der TU Darmstadt. Bei Prüfungen, die vom Fachbereich Physik
der Goethe-Universität angeboten werden, gelten die Bestimmungen der PO der Goethe-Universität. Bei
Prüfungen, die vom Fachbereich Physik, Mathematik und Informatik der JGU angeboten werden, gelten die
Bestimmungen der PO Physik JGU.

zu §6: Studienbüros
Das Studienbüro des Fachbereichs Physik der TU Darmstadt verwaltet den Studiengang M.Sc. Particle
Accelerator Science.

zu §7 (2), (3): Prüfungskommission
An jeder Universität wird je eine Prüfungskommission oder ein Prüfungsausschuss für den Studiengang M.Sc.
Particle Accelerator Science gebildet.

Darüber hinaus wird für die in Artikel I § 3 genannten Aufgaben eine gemeinsame Prüfungskommission gebildet,
dieser gemeinsamen Prüfungskommission gehören 9 Mitglieder an, darunter fünf Mitglieder aus der Gruppe der
Professorinnen und Professoren bzw. Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, drei wissenschaftliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine Studierende oder ein Studierender.

Die Mitglieder der Prüfungskommission werden auf Vorschlag der jeweiligen Gruppen jeweils von den drei
Fachbereichsräten wie folgt gewählt:

a. fünf Mitglieder aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren bzw. Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer, davon drei Mitglieder aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren der TU
Darmstadt gemäß § 7 (2) APB, ein Mitglied aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren des
Fachbereichs Physik der GU sowie ein Mitglied aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer des Fachbereichs 08 – Physik, Mathematik und Informatik der JGU;

b. jeweils ein Mitglied aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Fachbereichs Physik der TU Darmstadt und des Fachbereichs Physik der GU und des Fachbereichs 08 –
Physik, Mathematik und Informatik der JGU;

c. ein Mitglied aus der Gruppe der Studierenden des Fachbereichs Physik der TU Darmstadt;

Für jedes Mitglied wird eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter gewählt.
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Die Amtszeit der studentischen Mitglieder und der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beträgt
mindestens ein Jahr, die der anderen Mitglieder zwei Jahre. Verlängerungen der Amtszeit sind zulässig. Bei
Mitgliedern der Prüfungskommission, die der JGU angehören, beträgt die Amtszeit drei Jahre, der vorherige Satz
ist nicht anzuwenden.

zu § 11 (5): Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen – Unterrichtssprache
Unterrichts- und Prüfungssprache des Studiengangs ist Englisch.

Das Sprachniveau B2 ist nachzuweisen durch
 äquivalente Englisch-Sprachnachweise entsprechend der Äquivalenzliste des Sprachenzentrums der TU

Darmstadt oder
 eine bestandene englischsprachige Bachelorthesis.

Einzelne Lehrveranstaltungen/Module können in deutscher Sprache angeboten werden. Hierauf wird in der
Modulbeschreibung hingewiesen. Es ist davon auszugehen, dass wissenschaftliche Literatur auch in Deutsch zu
lesen und zu bearbeiten ist.

zu § 17a (1): Zugangsvoraussetzungen zu Masterstudiengängen
Im Folgenden werden die Zugangsvoraussetzungen für den Masterstudiengang M.Sc. Particle Accelerator
Science und insbesondere die von den Bewerberinnen und Bewerbern mitzubringenden Vorkenntnisse und
Qualifikationen (Eingangskompetenzen) festgelegt.

zu § 17a (3): Eingangskompetenzen für einen konsekutiven Masterstudiengang
Zugangsvoraussetzung zum Masterstudiengang Particle Accelerator Science ist ein Bachelorabschluss im
Bereich Natur- oder Ingenieurwissenschaften, der Kompetenzen im Umfang von mindestens 180 CP vermittelt,
die nicht wesentlich verschieden zu den in Anlage II genannten Eingangskompetenzen sind.

Die Einzelheiten sind in Anlage II bei den Eingangskompetenzen geregelt.

zu § 17a (4) Lit. a) und b): Formelle Eingangsprüfung
Im Rahmen der formellen Eingangsprüfung wird der Nachweis der erforderlichen Eingangskompetenzen
anhand der von den Bewerberinnen und Bewerbern einzureichenden schriftlichen Unterlagen überprüft.

Eingereicht werden müssen das Zeugnis über den ersten Studienabschluss und das Diploma Supplement oder
vergleichbare Unterlagen des zum ersten Studienabschluss führenden Studiengangs und eine ausgefüllte
Äquivalenztabelle.

zu § 17a (4) Lit. c), § 17a (5): Materielle Eingangsprüfung
Konnten die Eingangskompetenzen nicht bereits im Rahmen der formellen Eingangsprüfung eindeutig positiv
oder negativ geklärt werden, so wird anschließend eine materielle Eingangsprüfung durchgeführt.

Im Rahmen der materiellen Eingangsprüfung wird ein mündliches Prüfverfahren von 30 Minuten in den
Räumlichkeiten der TU Darmstadt oder per datenschutzrechtlich unbedenklicher Videotelefonie durchgeführt.

Wenn im Rahmen der Bewerbungsfrist absehbar ist, dass mehr als 10 Kandidatinnen und Kandidaten eine
materielle Eingangsprüfung ablegen müssen oder ein Videotelefonat nicht ordnungsgemäß durchgeführt
werden kann, kann die Prüfungskommission beschließen, dass stattdessen die Eignung der Kandidatinnen und
Kandidaten durch eine schriftliche Prüfung von 60 Minuten Dauer in den Räumlichkeiten der TU Darmstadt
oder durch ein schriftliches Prüfverfahren als Online-Test überprüft wird. Die Prüfungskommission kann auch
eine Treuhänderin oder einem Treuhänder vor Ort (insbesondere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
kooperierender Hochschulen oder des DAAD) mit der Durchführung der mündlichen oder schriftlichen Prüfung
nach Maßgabe dieser Ordnung beauftragen; die Entscheidung der Prüfungskommission bleibt unberührt.
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Die Prüfungskommission legt Form und Zeitpunkt der materiellen Eingangsprüfung fest und benennt
Prüferinnen und Prüfer. Diese bestimmen den Inhalt der Prüfung mit dem Ziel, die Eignung der
Studienbewerberinnen und -bewerber für den Studiengang M.Sc. Particle Accelerator Science an der TU
Darmstadt festzustellen.

Die Eingangsprüfung kann im selben Bewerbungsverfahren nicht wiederholt werden.

zu § 17a (8): Zulassung unter Auflagen
Stellt sich nach erfolgter Eingangsprüfung heraus, dass den Bewerberinnen und Bewerber
Eingangskompetenzen mit
Ausnahme, der in Anlage II genannten verpflichtenden Eingangskompetenzen fehlen, die durch das Nachholen
von Leistungen im Umfang von nicht mehr als 30 CP ausgeglichen werden können, so kann eine Zulassung unter
Auflagen erfolgen. Welche Module oder Fachprüfungen zur Auflage gemacht werden und bis wann diese zu
erbringen sind, wird im Zulassungsbescheid aufgeführt.

Für die Auflagen gelten die Allgemeinen Prüfungsbestimmungen der TU Darmstadt mit Ausnahme der zweiten
Wiederholungsprüfung nach § 31 APB und der mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 32 APB, d.h. pro Auflage
sind nur zwei Versuche erlaubt.

zu § 18: Zulassungsvoraussetzungen
Die ggf. vorhandenen Zulassungsvoraussetzungen zu Prüfungen oder Modulen sind in Anhang I zu diesen
Ausführungsbestimmungen, dem Studien- und Prüfungsplan, sowie in Anhang III, den Modulbeschreibungen,
festgelegt.

zu § 22 (1): Durchführung der Prüfungen – Dauer der mündlichen Prüfung
Die Dauer der mündlichen Prüfung (mind. 15 Minuten pro Person und Prüfung an der TU Darmstadt; mind. 15
Minuten und höchstens 60 Minuten an der GU; mind. 30 Minuten, höchstens 45 Minuten an der JGU) ist jeweils
in Anhang I zu diesen Ausführungsbestimmungen, dem Studien- und Prüfungsplan, festgelegt.

zu § 22 (5): Durchführung der Prüfungen – Dauer der Aufsichtsarbeit
Die Dauer der Aufsichtsarbeit (mind. 45 Minuten an der TU Darmstadt; mind. 60 Minuten, höchstens 120
Minuten an der GU; mind. 90 Minuten, höchstens 180 Minuten an der JGU) ist jeweils in Anhang I zu diesen
Ausführungsbestimmungen, dem Studien- und Prüfungsplan, festgelegt.

zu § 22 (6): Durchführung der Prüfungen – besondere Prüfungsformen
Die Mindestdauer von Prüfungen der Kategorie Sonderform an der TU Darmstadt, an der GU und an der JGU ist
in Anhang I zu diesen Ausführungsbestimmungen, dem Studien- und Prüfungsplan, festgelegt.

zu § 23 (2): Abschlussarbeit – Voraussetzungen
Das Thema der Abschlussarbeit wird erst ausgegeben, wenn im Studiengang eines der folgenden Module
erfolgreich abgelegt worden ist:

 05-da-5001 Practical Introduction to Scientific research (Darmstadt)
 05-fm-5002 Practical Introduction to Scientific research (Frankfurt)
 05-mz-5003 Specialization Introduction to Scientific research (Mainz)

zu § 23 (4): Abschlussarbeit
Das Modul zur Abschlussarbeit wird an der TU Darmstadt angeboten.

Die Anmeldung der Abschlussarbeit „05-64-5026 Master Thesis Particle Accelerator Science“ erfolgt im
Studienbüro des Fachbereichs Physik der TU Darmstadt.

Die Betreuung der Abschlussarbeit erfolgt durch ein Mitglied der Gruppe der Professorinnen und Professoren
der TU Darmstadt, der GU oder der JGU.
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Die Begutachtung und Bewertung der Abschlussarbeit erfolgt durch die jeweilige Betreuerin oder den jeweiligen
Betreuer und eine weitere prüfungsberechtigte Person (Zweitgutachterin oder Zweitgutachter). Betreuerin oder
Betreuer und Zweitgutachterin oder Zweitgutachter sollen in der Regel von zwei unterschiedlichen an diesem
Studiengang beteiligten Rhein-Main-Universitäten kommen.

zu § 23 (5): Abschlussarbeit – Bearbeitungszeit
Die Abschlussarbeit umfasst einen Arbeitsaufwand von 30 CP (900 Stunden) und muss innerhalb von 26 Wochen
angefertigt und eingereicht werden.

zu § 25 (1), (3): Bildung und Gewichtung der Noten
Das jeweilige Bewertungssystem der Prüfungsleistungen an der TU Darmstadt, ist in Anhang I zu diesen
Ausführungsbestimmungen, dem Studien- und Prüfungsplan, festgelegt. Für alle Module und
Prüfungsleistungen der JGU gilt für die Bewertung § 16 Abs. 1 und 2 PO Physik JGU, im Anhang I wird
ausgewiesen, wie die Bewertung erfolgt. Für alle Module und Prüfungsleistungen an der GU gilt für die
Bewertung § 40 der PO Goethe-Universität, im Anhang I wird ausgewiesen, wie die Bewertung erfolgt.
Die Übernahme der Gesamtnoten für Module der Goethe-Universität im Studienbüro Physik an der TU
Darmstadt erfolgt nach dem im „Anhang 4 Umrechnungstabelle“ festgelegten Schema. Ebenso ist im Studien-
und Prüfungsplan festgelegt, mit welchem Gewicht die Noten der Fachprüfungen und Studienleistungen in die
Modulnote eingehen.

zu § 28 (2): Gesamtnote
In Anhang I dieser Ausführungsbestimmungen, dem Studien- und Prüfungsplan, ist festgelegt, mit welchem
Gewicht die Modulnoten in die Gesamtnote eingehen. Soweit in Anhang I nicht anders festgelegt, gehen die
Modulnoten entsprechend der in den Modulen erworbenen Leistungspunkte in die Gesamtnote ein. Die
Bestimmungen der Kriterien zur Vergabe des Gesamturteils „mit Auszeichnung bestanden“ gem. § 28 Abs. 4 APB
werden von der gemeinsamen Prüfungskommission festgelegt.

Artikel 3 - Anhänge

Anhang I Studien- und Prüfungsplan
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Anhang II Kompetenzbeschreibungen

1.2.1. Eingangskompetenzen

Die Zulassung zum Masterstudiengang verlangt für ein erfolgreiches Studium folgende Kenntnisse, die in der
Regel in Studiengängen im Bereich Natur- oder Ingenieurwissenschaften mit Abschluss Bachelor of Science
erworben werden können.

Folgende verpflichtende Eingangskompetenzen sind für die Zulassung nachzuweisen, sie können nicht über
Auflagen (§ 17a Abs. 8 APB) nachgewiesen werden, d.h. ein Studienstart ohne Nachweis dieser verpflichtenden
Eingangskompetenzen ist nicht möglich:

 geeignete physikalische Methoden zur Bearbeitung von Aufgaben aus der aktuellen Forschung und
Entwicklung der Teilchenbeschleuniger auszuwählen, konzeptionelle Lösungen zu entwickeln und diese
praktisch umzusetzen sowie sich auch in neue physikalische Methoden einzuarbeiten;

 sicherer Umgang mit den Definitionen der elektrischen und magnetischen Felder in Elektrostatik,
Magnetostatik und quasistatischer Elektrodynamik; erkennen des Zusammenhangs zwischen Elektrizität
und Magnetismus;

 Fragestellungen aus den konstituierenden Fächern der Beschleunigerphysik und -technik, d.h. Physik,
Elektrotechnik und Informationstechnik und den Materialwissenschaften identifizieren, einordnen und
kritisch bearbeiten zu können;

 sicherer Umgang mit mathematischen Methoden der linearen Algebra und Analysis (einschließlich
Vektor-Analysis) zur Bearbeitung von Problemen und Aufgaben in den Beschleunigerwissenschaften;

 grundlegende praktische Kenntnisse experimentell-messtechnischer Arbeit.

Demnach sind verpflichtende Eingangskompetenzen in folgenden Bereichen und mit folgendem CP-Umfang
nachzuweisen:

 mind. 20 CP Mathematik
 mind. 5 CP Grundlagen der Physik
 mind. 5 CP Theoretische Elektrodynamik sowie
 mind. 4 CP messtechnische oder naturwissenschaftliche Laborpraktika.



1396 Veröffentlichungsblatt JGU

1.2.2. Qualifikationsziele

Ziel des RMU-Masterprogramms ist es, den Studierenden fachliche Vielseitigkeit und wissenschaftliche
Eigenständigkeit zu vermitteln, um Probleme in Grundlagenforschung, angewandter Forschung, Technik und
Gesellschaft analysieren und lösen zu können. Die Absolventinnen und Absolventen sind befähigt, in den für die
Entwicklung und den Einsatz von Teilchenbeschleunigern spezifischen Berufsfeldern in internationalen und
multidisziplinären Umgebungen zu arbeiten. Auf wissenschaftlichem Gebiet beinhaltet das insbesondere die
Befähigung zu selbstständiger Forschungsarbeit, sowohl in der Industrie und außeruniversitären Einrichtungen,
als auch im Rahmen einer anschließenden Promotion an einer Universität.

Nach Abschluss des RMU-Studiengangs Master of Science Particle Accelerator Science sind die
Studierenden in der Lage:

 komplexe und anspruchsvolle Probleme zu Teilchenbeschleunigern mit naturwissenschaftlich-
mathematisch-technischem Bezug selbstständig und unter Abwägung verschiedener Lösungsansätze zu
bearbeiten;

• sich in neue, auch interdisziplinäre Fachgebiete einzuarbeiten;
• neue Methoden und Problemlösungsstrategien zu entwickeln und diese in die Praxis umzusetzen;
• zukünftige Probleme, Technologien und wissenschaftliche Entwicklungen zu erkennen und bei ihrer

Tätigkeit zu berücksichtigen;
• komplexe Projekte in interdisziplinären und internationalen Teams durchzuführen;
 ihre Arbeiten wissenschaftlich zu dokumentieren und im Licht aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse

zu diskutieren und kritisch zu reflektieren;
 ihre Ergebnisse verständlich darzustellen und die Ergebnisse sowohl vor einem Fach- als auch vor einem

nichtfachlichen Publikum zu vertreten;
 fachspezifische und gesellschaftliche Aspekte und Folgewirkungen ihres Handelns zu erkennen und

gesellschaftlich verantwortungsvoll zu handeln.
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Anhang III Modulbeschreibungen

Die Modulbeschreibungen werden als Modulhandbuch gemäß § 1 Abs. (1) der Satzung der Technischen
Universität Darmstadt zur Regelung der Bekanntmachung von Satzungen der Technischen Universität Darmstadt
vom 18. März 2010 elektronisch veröffentlicht.
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Anhang IV Umrechnungstabelle

Modulnote Goethe-Universität Anerkennung Modulnote TU Darmstadt
1,0 1,0
1,1 1,0
1,2 1,0
1,3 1,3
1,4 1,3
1,5 1,3
1,6 1,3
1,7 1,7
1,8 1,7
1,9 1,7
2,0 2,0
2,1 2,0
2,2 2,0
2,3 2,3
2,4 2,3
2,5 2,3
2,6 2,3
2,7 2,7
2,8 2,7
2,9 2,7
3,0 3,0
3,1 3,0
3,2 3,0
3,3 3,3
3,4 3,3
3,5 3,3
3,6 3,3
3,7 3,7
3,8 3,7
3,9 3,7
4,0 4,0
5,0 5,0
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Artikel 4

In-Kraft-Treten
Diese Ordnung des Studiengangs tritt am 01.12.2025 in Kraft, das Studienangebot nach dieser Ordnung des
Studiengangs beginnt zum 01.04.2026. Sie wird in der Satzungsbeilage der TU Darmstadt, dem UniReport der
GU und im Veröffentlichungsblatt der JGU veröffentlicht.

Darmstadt, den 28.11.2025

gez.
Prof. Dr. Thomas Halfmann
Der Dekan des Fachbereichs
Physik der TU Darmstadt

Frankfurt, den 28.11.2025

gez.
Prof. Dr. Cornelius Krellner
Der Studiendekan des
Fachbereichs Physik der
Goethe-Universität

für Prof. Dr. Marc Wagner
Der Dekan des Fachbereichs
Physik der Goethe-Universität

Mainz, den 28.11.2025

gez.
Prof. Dr. Manuel Blickle
Der Dekan des Fachbereichs
Physik, Mathematik und
Informatik der Gutenberg-
Universität


